
Ueber atbenische Amnestiebeschliisse.

Sicher bezeugt sind uns 6 Amnestiebeschlüslle der Athener:
1) der solonisohe, 2) einer aus der Zeit der Perserkriege, 3) der
während Athens Belagerung von Patrokleides beantragte, 4) der
im Lysandrischen Frieden ausbedungene, 5) der nach Vertreibung
der Dreissig und 6) der nach der Schlacht von Chäronea erlassene.
Da Bereioh und Bedeutung derselben im Einzelnen keineswegs
mit hinreichender Genauigkeit untersucht und festgestellt sind, so
wird sich unsere Betrachtung in diesem Sinne des Nähern mit
ihnen beschäftigen.

Das solonische Amnestiegesetz wird uns von Plutarch Sol. 19
in folgender Form überliefert: aT1llWV ÖaOl a.T1110l ~<Tav rrplv ~

L:oAwva a.pEm €mTtllOlJS etvm 'lI),~v O<TOl EE )Apdou mirou Tl
(laOl EK TWV EqJeTwv Tl EK rrpuTavE(OlJ KaTuOlKUaeeVT€<;; urro TWV
ßa<TlAEWV €rrl q>oVIfl ~ <TqJarc{i<T1V II €.rrl rupavvi'bl EqJEU,!"OV orE.
6 9€a,..u)<;; €<pavll obe. Was seine Bedeutung betrifft, so ist jetzt
kein Zweifel mehr darüber möglich, dass unter den ßaalM1~ die
aPXOVT€~ ßaal),fI~ als Vorstehel' der drei genannnten Geriohte
zu verstehen sind 1. Auch das ist klar, dass unter dem hier er­
wähnten Prytaneion nicht das Ephetengerioht €rrt rrpuTlXvelou
verstanden werden kann, welches tiber unbekannte Mörder sowie
über Thiere oder leblose Dinge, duroh welche jemand
worden war, Ul"theiltej die besondere und durch ~ unterschiedene
Erwähnung dieses Geriohtes wiirde ja auch neben EK TWV E<P€TWV
widersinuig sein. V\Tenn aber Sohömann an die Prytanen der
Naukraren gedaoht 11l1t 2, so ist eine Beziehung zur Reohtsprechung
bei den ältern oder den durch Kleisthenes reformirten Naukrarien,
die beide lediglich administrativen Zweoken dienten, gar nioht
anzunehmen. Auch aus andern Gründen empfiehlt sich eine
andere Deutung. Zunäohst ist es dass von den Gründen der
Verbannung Errl qJ6VIfl sieh auf die Verurtheilung durch den

1 Vgl. Busolt Griech. Gesch. I S. 408 Amn. 3.
II Meier-Schömann Att. Proc. neu bearbeitet von Lipsius S. 26 f.
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Areopag, Ern O'q>aymow auf die durch die Eplleten und TU­

pavvibL auf die vom Prytaneion ausgehende bezieht. Wie daher
Eilt q>6vqJ den zur Competenz des Areopag gehörenden vorsätz­
liohen Mord nnd Mordanschlag bezeichnet, so muss der nur in

dieser Ansnahmeformel als Rechtsbegriff vorkommende Ausdruck
Eilt O'q>al'alO"LV die übrigen Blutklagen umfassen; Elfl 'iupawltn
aber geht, wie jetzt allgemein anerkannt ist, auf Kylon und die­
jenigen seiner Anhänger, die mit ihm entkommen waren 1. Da

es nun als gewiss beb'achtet werden kann, dass vor Einrichtung
der Volksgeriohte die diesen zustehende Geriohtsbarkeit bei den
Arohonten war, und aus Thuk. II 15, 2 EltlO"EU<;; •.• KlXTlX;'(IlJ'a<;;

TWV aUwv nO;'EWV Ta TE ßOUA€UTnpm. 1m.• Tae;; &PXa<;; €<;; Tilv
VÜV lfOALV OU(f(XV, EV ßOUA€UT~PlOV al1'obeil:a<;; Kai ilpUTaVElOV,

EUVt\JKLO'E nanlX<;; sioh ergibt, dass das Prytaneion in VOI'lloloni­
scher Zeit als Amtslocal der Staatsbehördeu (aPXlXl) überhaupt
und also auoh der AI'ohonten diente, so muss durch EI{ ilpUTlX­
VElou das Arohontengerie1lt bezeichnet sein 2. Dass aber dies Ge­

rioht unter dem Vorsitz des ßaO"LAEu<;; abgehalten wlll'de und nioht,
wie in späterer Zeit bei den in Folge einer e1craTY€Ma der

1 Nach Plut. Sol. 12 1l0VOl b' aqJeiaf)<1UV ol. TaC; luvalKetC; etUTWV
tK€T€Ul1aVTE<; entgingen ausser Kylon und seinem Bruder, die nach
Thuk. I 126, 10 vorher entkamen, auoh nooh andere der Ermordung.

:I So Gilbert Bandb. der griech. Staatsalterth. I S. 118 Anm. 2 und
Busolt a. a: O. Anm. 1. Dass die Arohonten selbst und zwar bis zu
Solons Zeiten Prytanen geheissen, wie Busolt annimmt., lässt sich nicht
daraus erweisen, dass Prytanen als höchste Beamte in andern St.aaten
vorkommen; in Athen selbst kennen wir aus dieser Zeit nur Pryt.anen
der wahrscheinlioh ein ähnlicher Verwaltungsaussohuss wie
später die Prytanen des Raths. Auoh lässt sich für di{lse Meinung nicht
die Bemerkung Barpokr. s, v. vaUKpaptKa verwerthen: vauKpapouc; rap
1'0 n<lhmÖV TOU':; iipXOVTct.:; O.Elov, tb.:; Kai EV Tl) € 'HpöboTOC; b'l'lAO'i, da
sie einer verkehrten Deut.ung der Stelle des Berodot, worauf sie sich
bezieht: V 71 TOUTOU':; avunucrt j!EV ol 'lrPUTUVtE\; TWV vauKpapwv, Ol1TEp

TOTE Ta<; 'Aa~VU<;, entnommen ist, wozu der Vergleich mit
Thuk, I 126, 7 TÖTE bE Ta 1TOhM TWV 'lrOAITIKWV ol EVV€U iiPXOVTf.<;
~'lfpa(1<1ov verführte. ·Es ist also der Ausdruck EK npUTctVE{OU zuuäohst
Ioeal zu fassen wie auch Ei!: 'Apefou 'lfUlOU; mittelbar erst bezeichnet
er auch das beziigliche Gericht. Nach dem Gericht €V 1TPU'l:<XV€llp sind
dann die Gericlttsgelder hemmnt, welche 1TpuTav€ia heissen. Nebenbei
will ich bemerken, dass der vielbellpl'ochene Widerspruch beiden
Stellen, welcher durch Harpokrations Deutung aufgehoben werden soll,
wegfällt, wenn man die Sache so auffasst, dass Berodot die höchste
Administrativ-, Thukydides die höehste Executivbehörde hat.
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Heliia überwiesenen Hochverrathsprocessen, die Thesmotheten die
Vorstandschaft hatten, erklärt sich daraus, dass der Hocbvenath
in alter Zeit als aeTEßEl<l betrachtet wurde 1, wie denn auch nO()h
später, offenbaI' nach maltem Recht, den Hochverräthern wie
den Tempelräubern als EvaTE1~2 das B!"gräbniss in heinliscber
Erde warB. Erst mit der Eiurichtung der Volksgericbte
wird hier durch das Hervortreten des politischen Gesichtspunktes
eine Aendenmg eingetreten sein. Besonders bemerkenswerth ist
noch hinsichtlich des solonischen Gesetzes, dass von den r.tT1FAOl
Verbannte ausgenommen werden. Das erldärt sich daraus, dass
aTtFAta im weitesten Sinne die Verbannung mitumfasste 4 ; eine
nnbeschränkte Amnestie der iiTl~lOl würde also auch die Zurück­
berufung der Verbannten eingeschlossen haben. Unter die Aus­
nahmebestimmung fallen mm hinsichtlich der Blutgerichte die­
jenigen, welche wegen vorsätzliohen Mordes das Land nach dem

1 Nooh in der dem AristoteIes Sohrift 'lrEpl apE-
TUlV Kai KaKtUlV c. 7 lesen wir acreßE!ct jl~V 1) 'lrEpl 6EOU;; 'lrAl'jjlj.lEAEW
Kai 'lrEpl ba{j.lova;; fi Kai 'lrEpl TOU;; KnTOIXOj.leVOU;; Kai m,pl TOVE1;; Kai
'lrEpl 'lr<XTplon.

2 Dass das Begräbniss in heimisoher Erde solcben versagt wurde,
die man als i;.vaTE1;; betrachtete, ersieht man aus Plut. Sol. 12, wo aus
Solons Zeit über die mit dem KukwVElOV aTQ(; Behafteten berichtet
wird Mvpwvo;; b~ 'wO (\>kUEW;; KaT1'JTOPOOVTO;; Edkwuav Ol dVOPE;;, Kai
j.lETECiTfJO"O,V 01 Z:UlVTE;;' TUlv 0' &'lr06aVOVTWV TOU;; V€Kpe\.l;; o:vepuEaVT€<;
l:.Eeppnvav tmEp TO\.l<; OpOU<;, was vollständig' iibereinstimmt mit Thuk.
I 126, 12 ilAaO'UV jlEV OUV Kai 01 'A9l'jva'im 1:0\.1;; l:.vaTE'lc; TOUTOUe; ...,
TOUe; TE Z:UlVTa;; EA<XUVOVTE;; Kai TUlV TE9vEWTWV nl, OcrTU o:vEkoVTE<;
l:.tEllaAov. Was insbesondere das Verbrechen am Vaterlande betrifft,
so man das Edict gegen den gefallenen Po-
lYlleill:es bei Aescb. Sept. 1013 der als ausdrücklich bezeichnet
wird mit den Worten äre<; OE Kai 6avwv K€KT~aETal - 9EUlV 'lr(lTPtVWV,

. o{)<; dTIMdaae; ME - aTpUT€W1' €'lr(lKTOV €Mß(lAWV f,jpu m)ALV.
8 Vgl. Xen. Hell. I 7, 22 KUTll ~GVbE TOV vOj.lov Kplva'!€, 0;; eO"nv

eitl Tol;; tEpOCfUAOl<; Kai 'lrpOOÜ"ral<;, EUV Tl<; r, TJiV 'lrGAIV 'lrpobtblP Tl '!a
tEpu KAEit'!1J, KpIgev,!(l EV bIKaCf'!l'jpÜjl, av KUTCl,TVWCf91J, MT) Ta<pilv(ll ev
Tfj ,ATTIKfj, TU bE XPJ1MO,TO, aOTOO lllwoata Etva!,

;I. Richtig rechnet IL F. Hermann Griech. Antiqu. I § 4 die
&EI<pUY{<X unter die Arten der Atimic; aber er durfte die zeitweise Ver­
balllntmg nicbt ausschliessen, da bei ihr zwar die XPJ1lJ.u'!a E'lrI'l'lMCI. sind
(Demosth. XXIII 45), aber die aWl!o''l'(f, <hl/ACl,. Ueber die Atimie im
weiteren Sinne vgI. auch :Meier-Schöm. a. a. O. S. 954; dagegen wird
S. 755f. nur die Atimie im engeren Sinne berücksichtigt. Verbannung
ist eben eine verschärfte Al·t der vollen Atimie.
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ersten Gerichtstermin, wie es das Gesetz gestattete, verlassen
hatten, dann die wegen vorsätzliohen Mordansohlags Verurtheil­
ten, die Mördel' VOll Nicbtbürgern und die mit zeitweiliger Ver­
bannung bestraften unfreiwilligen Todtsohläger. In Folge der
solonisohen Amnestie konnten auoh die verbannten Alkmäoniden
zurüokkehren 1.

Der zweite AmnestiebeRohluss ist zur Zeit der Perserkriege
erfolgt, Wir verdanken die älteste und genauste Kunde davon
Andokides, der in der Rede über die Mysterien§ 107 f. darüber
mit folgenden Worten sioh ausspricht: UO'TEpOV be Ttv[Ka ßaol­
AEU~ ~rr€O'Tp<iTEUO'EV €.rrt Tftv tEAMba, Tv6vTE<; TWV O'UlllpOPWV
TWV hnouO'wv TO IlEYEeO~ Kat T11V rrapaO'K€U~V T~V ßaO'lAEW~,

ETVWO'llV TOU<; TE lpEUYOVTat;; KaTabE:taO'ßat Kal TOU<;
(h[1l0U~ €rrtTiIlOUt;; rrOttlO'al Kat KotV~V TqV TE O'wTT)piav
KaI TOU~ KtVbUvou~ rrOt~O'aO'e(u. rrpaEaVTE<; be Taum Kal MVTEt;;
aAATJAOl~ rrl.O'TE1t;; Kai ÖPKOU~ IlEYUAOW;;, t\Eiouv O'lpiit;; aUTOUt;;
rrporaElXVTEt;; rrpo TWV 'EkATJvWV arraVTwv arrlXvTQl11Xt TOI<; ßap­
ßapol~ MapaßwvabE , .., ,.uxXEl1aIlEvo[ TE EviKWV Kat Tqv TE
(EAMba llAEu(}E:pWl1av Iml T~V mnpibll El1Wl1av. lpyov be
TOI0UTOV €pyal1UIlEVOl OUK nEiwl1av nVl TWV rrpOTEpoV YEVOIlE­
VWV IJ.VTJO'tKlXKfjO'lll. TOIYUPTOI bla mura, '('J'lv rrOAIV avqO'TaTOV
mxpaAaßaVTE<; lEPU TE KaraKEKaUIJ.EVa TEiXT) TE Kai olKiat;; KaTa­
1T€1TTWIWia~ alp0Pllqv TE oubElJ.iav EXOVTEt;;, blU TO aAkTJkOlS;
olJ.oVOEiv T~V apxnv TWV (E:)')'~vwv KllTElpyuO'aVTO Kai TnV
rr6).1V Ul!tv TOlaUTI1V Kat ToO'aUTT)V rrapEboO'av. Ausserdem liegt
ein authentisches dafür vor in dem in del'selben Rede
angeführten Psephisma des PatrokleÜles, weloher bezüglich eines
Theiles der mit Atimie Belasteten beantragt hatte lVT)lplO'aO'em
TOV bf!/AoV mUTu arrEp ÖTE ~V Ta MT)blKU (§ 77). Die Worte
des Andokides selber lassen die Zeit, wann dieser Amnestie­
besohluss erlassen worden ist, einigermassen zweifelhaft, indem
nicht nur die Schlaoht von Salamis mit der von Marathon ver·
misoht, sondern auch durch EPTOV b€ TOlOOTov tPTacralJ.EV01 iIU
Widerspruoh zu dem Uebrigen der Schein erweckt wird, als sei

1 Die Ansicht von J. Droysen (de Patroc1. Tis. popu-
liscitis S. 18 f.), dass, weil nach delphischer Ueberlieferullg bei Plut.
Sol. 11 Alkmäon Feldherr der Atbener im krisäischen l\:riege gewesen,
die Alkmäoniden schon vor Solons Gesetzgebung zuriickgekehrt seien,
stutzt sich auf die unhistorisohe (vgl. Busolt a. a. O. S. 489 Anm. 5)
zehnjährige Dauer des Krieges.
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der Besohluss erst nach dem ergangen. Dieser Widerspruch
wh'd indess beseitigt, wenn wir 001( ijE(w<1av . " /AVfJ<1tKaKfl<1at
von der thatsächlichen Ausführung des früher gefassten Be­
sohlusses verstehen. Was nun jene Vermischung betrifft, so
passt, wenn wir vo~ den Worten tlEiouv ... (<1w<1av absehen,
alles Uebrige auf die Sohlacht von Salamis und EPTOV TOIOU-
TOV epTa<1a/A€VOI K. T. A. sogar nur auf diese. also
schOll dieser Umstand dafiir, dass die Amnestie vor dieser Sohlaoht
besohlossen worden ist, so wird dasselbe aussßr Zweifel gesetzt
daduroh, dass die unmittelbar vor derselbeu erfolgte Rückkehr
des Aristeides aus keinem andern Grunde zu erklären ist. Denn
wir wissen weder von einer Aufhebung seines Ostrakismoa nooh
dürfen wir annehmen, dass er es habe wagen können oder wollen,
sioh in dieser Weise über das Gesetz hinwegzusetzen. Dann
aber berichtet dies auch ausdrücklich Plut. Arist. 8: TPtTlf' b'
ET€l =€pEou bta eETTCtA[a~ Kai BmwTiae; eAauvoVTOe; E:rrl TqV
I\TTtKtlV, AU<1aVT€~ TOV VO/lOV E.\jJfJQ}i<1aVTO TOle; /l€9€<1TWO"l
Ka90boy. Ausserdem erwähnt er auch die Saohe im Leben des
Themistokles, indem er im Kap. 11 von diesem sagt TpaQ}€l
\jJtlQ}lO"~a TOl;; E.TrI Xp6vlp /A€8€<1TWO"lV ~E€lv(XI KaT€AeoU<11 rrpaT~

TElV Kai A€T€lY Ta ß€ATl<1Ta T~ <EAAabl ~€Ta TWY dAAWV rroAl~

TWV, woraus wir also erfahren, dass Themistokles der Antrag­
steller war 1. Wenn aber Plutarch hier die Zurückberufung auf
die zeitweilig Entfernten beschränkt, wobei er augenscheinlich an
die durch Ostrakismos Verbannten denkt, so beruht das offenbar
auf einer verkehrten Folgerung, die er aus der Wirkung ge~

zogen hat, welclle die Amnestie für Aristeides hatte; in dem
Leben des Aristeides hat er diese Beschränkung
und dadurch stillschweigend zurückgenommen2; sie stimmt auoh

1 Wenn Bauer Themistokl. S. 143 hierin eine willkürliche Aen-
derung zu finden die Plutarch mit seiner Vorlage vorgenommen

so folgt doch aus dem Umstande, dass den Themistokles als
Antragsteller zu nennen in seiner Lebensbeschreibung besonders ange­
bracht war, keineswegs, dass Plutarch das aus eigener Vermnthung
oder Erfindung beigefügt habe. Auch entbehrt die Angabe nicht der
innern Wahrscheinlichkeit. Wenn Themistokles bei den Massregeln,
welche zur Abwehr des Angriffs wurden, übel'·
haupt die leitende Persönlichkeit war, so kann er auch recht gut das
demselben Zwecke dienende Psephisma beantragt haben.

II Auch der Rhetor Aristeides lässt \J1TEP 'fWV 'fE'f'f. S. 248 Dind.
in seinen Worten ()(501 'fWV 1rOAI'fWV IJESElo1n'\l<E<JQ.V, 'fOlJTOUc;; KClTU·
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nioht zu TOU<;; <PEuTOVT<l<; K(uabEEmrfllX1, was wir bei Andokides
lesen, Wir haben also in Plutaroh einen zweiten Zeugen für die
in Rede stehende Amnestie, nnr dass seine Angaben insofern
unvollständig sind, als er nur die der Verbannten erwähnt; wir
wissen aber aus Andolddes ulld dem Psephisma des Patrokleides,
dass sie zugleich die mit Atimie Behafteten umfasste1. Diese
Amnestie ist also nicht lange vor der Schlaoht bei Salamis er­
lassen worden. Zugleich haben wh, in der Thatsache, dass in
Folge derselben Al'isteides die Rückkehr erlangte, einen Beweis
dafür, dass die Amnestie der Verbannte~ sieh auch auf die durch
das Scherbengericht Ausgewiesenen erstreokte 2.

Die folgende Amnestie ist die von Patrokleides beantragte,
welche zur Zeit, wo Lysander Athen belagerte, erlassen wurde.
Darüber berichtet Andokides in der Mysterienrede § 73 Folgendes:
EITel rap <xl vi\e<;; blE<pflUpT)cr<xv )«l.l fI TIoi\topKia ET€VETO, epou­
A€ucracrfl€ TIf::pl o/lovoia<;;, Kai ~boEev U/llV TO'u<;; UTi/lou<;; €1TlTl­
/..I0u<;; 1t'OlfjcrlX1, Kai elITe n)v lVW/111V TIaTpoKh€ibll<;; auch Xen.
Hell. II 2, 11 erwähnt sie mit den Worten OUl mOTa TOUe;;
(hl/-lOU<;; E.1TlTi/lou<; TI01~cravTE<; E.KapTEpouV, und ebenso geht a.uf
sie Lys. XXV 27 TOU<;; b' aTljJ.OUe;; €TI1TlJAOUC;; €TIOlJ1craT€. Be­
kanntlich wird im weitem Verlaufe der Rede des Andokides der
Wortlaut des Psephisma selbst angefülll't (§ 77-80), aber in einer
vielfacher Berichtigung bedti.rfenden Form. Indem ioh dasselbe
gleioh in verbesserter Gestalt hinschrei'be, folge ich mit wenigen

ra.re:lv. O'1JVe:ßOUAe:UCie:V 'Tol<; >AGfJva.io!<;, deren Quelle Plutaroh ist, nicht
nur die Beschränkung fallen, sondern bezeichnet auch so ausdrüoklich
das Gegentheil, dass es fast aussieht, als habe er sie nicht gelesen oder
mit Bewusstsein den einen Bericht Plutarchs aus dem andern corrigirt.

1 Das Zeugniss des Plutarch ist Scheibe IZtschr. für Altthw, IX
S. 210 f.) und ebenso Droysen, der ihn a. a. O. S. 13 cit.irt, unbekannt
geblieben. Dagegen folgt E. Curtius Griech. Gesch. Ho S. 76 einseItig
Plutarch, indem er die Amnestie auf die Verbannten beschränkt; auch
darin, dass er sie hauptsächlich wegen des Aristeides erfolgt sein
lässt., wenn auch nicht aus Furcht vor ihm, wie Plutarch meint. Doch
dies Motiv gehört wohl der Erfindung des Plutarch oder seines Ge­
währsmannes an; denn die Rückkehr des Aristeides hätten die Athener
ebensogut durch einfache Aufhebung seines Ostrakismos erreicht, und
wozu war noch die Amnestie der nicht verbannten iiTlllot nöthig?
Auch Bauer a. a. O. S. 131 beachtet nicht die bei Anrlokides vorfind­
lichen indem er Plutarchs Angaben als uncontrolirbar
hinstellt.

2 Dadurch schon wird die jüngst im Phi!. XLIX S, 321 von L.
Herbst geäusserte widerlegt.



256 Stahl

Ausnahmen derjenigen Fassung, welche ihm Lipsius in seiner
Textausgabe zum grossen Theil im 'Anschluss an J. Droysen (de
lJemophanti Patroclidia Tisameni populiscitis S. 11 ff.) gegeben hat.

TTaTpOKAElbTj<; eITrev. eTr€I()~ €ljJl1lp!(JavTo i\911ValOl T~V db€IO.V
n€pl. <TWV &ti~wv KaI.) TWV oep€lAOVTWV W(JTE AETm lE€lVCXl Kat
e1tlljJl1lpU:ElV, ljJTjlpl(JM9O:1 TOV bfjlJ.ov (n€pl. ~Ev TWV (lAAwv (hillwv)
TalITa &n€p öTE ilv Ta Ml1blKa KaI (JUVQV€TK€V )AeTjvaiOl~ lrrt TO
ä~€lvov' nEpl b€ TWV E'fl€Tpa~~Evwv- EI<; TOU~ npaKTopa~ ~ TOU;; I;

Ta~ia;; Tf)<;;:9€oO, KCÜ TWV uAAWV 8€wv i1 TOV ßM1Aeo: i1 El Tl<;;
~Ji €V€TPUlpll ~EXPt EtEAeOU(Jt'\~ßOUAfj<;; Eep' ~~ Ko:Hiac;;
llPX€V Ö(JOI lXT1/l0i ~(JO:v [11] oq>€IAovn:<;;, KaI ö(JWV Eu8uvai
TlVe<;; EI(JI KaTETVW(JlJ.eVfU EV TOl<;; AOTI(JTl1P10l<;; unOJTwv EÖeu­
VWV KaI. TWV rrapebpwv 1\ /ltlnw el(Jl1TIlEVal Ei<;; 1'0 blKa(JTllPtOV10
rpalpai T1ve<;; €t(J1 1fEPI. TWV EUBuvwv 1\ rrpo(JTUt€lC;; 1\ E'flUal
Tlve<;; e1(J1 KaTETvw(JIJ.EVlU et<;; TOV aUTov TOÜTOV XPOVOV, Kai
ö(Ja OVO/laTa TWV T€TpaKO(Jlwv [TlVCH;;] ErTETPcmml 11 (Ei) UAAO
Tl rrEpl TWV EV T~ OAlTUPX1lt rrpo:X8eVTWV E(JTlv nou T€TPU~/l€­

vov, nAijv orro(Ja €V (JTtlAen<;; TE1PU1tTfU TWV /ln h8ubE /l€IVUV- 16
TWV i1 (0(J01<;;) lE 'ApEiou rruTou 11 TWV €lp€TWV i1 EK 1fpUTO:­
V€lOU [11 ßEAql1V10U] bIKa(JSd(JlV [i'l) uno TWV ßacrtAewv [Pt] Errl.
<pOVljJ Ti<;; E(JTI lpUTt') (11 eCtvaToc;; KO:TETVW(JSll] f] (JlpaTO:l(JIV fI
TupaVVlbl' Ta bE uno: 1fUVT(X eEaAElljJal TOU<;; npaKTopa<;; KaI.
Tijv ßouMv KaTll 1'U elplWEVa navmxoSEV önou Tl €(JTlV EV tlfJ 20
bTj/lO(JIljJ, Kai d <Tl) aVTilpaepov rrou I[(JTI, napEX€lV TOUe;;
8E(Jllo8Eme;; KaI. Tae;; aAAae;; apxac;;' rrmdv OE Taum tj:HWV flllEpwV
errElbav bOElJ TlfJ OtllJ.4J' Cf b' dPTjTfU eiEaAElljJfU, IlJi K€KTfj(J8fU
lbi~ 1l11h€VI et€lVfU /lllbE IlVllCnKaKfj(JfU /ll1bErrOT€.c* * Ei bE Iltl
€VOXOV EIvfU TOV napaßaivovTa TaUTa EV Tale;; aUTO!<;; ev Ot(JrrE:P25
01 H 'ApeloU nalou lpEUTOVT€e;;, orrwe;; liv we;; ltI(JTOtaTa EXr,J
'A8Tjvaiole;; Kai VUV Kai €le; TOV homov Xpovov.

2 Zusatz von Sauppe. 3 Zus. von mir, 5 ErrETpaj.!l.u~vWv

statt li'lHTETpetj.!j.!EVWV 7 €verpulpn st, ttEYPUlpn Droysen
8 f1 getilgt von Reiske. 8crwv st. öcrov Böekh. 10 IW.I st. li Böckh.
13 ',wo<; getilgt von Reiake. 13 Zua. von Lipsius. 16 ZUg, von
mir, oI<; Lipsius. 17 li LlEAqnv{ou getilgt von Dl'oysen. ou<acr6e'low
st. tOlKao6n Lipsius. Das erste li getilgt von Luzac, das zweite von
Wecklein. . 18 'I) edva1'o<; KaT. getilgt von Scheibe. <JepaTa'l<Jlv fj
'tupavv{ol st. <1epuTeOolV li 'tUPUVVOl<; IGrchhoff, 21 Zus, von Lipsius,
24 Lücke wegen § 76 1'aih' 00'11 €ljlnep{oaoge tEaAE!ljlal m1na ['ta
IjlflepllJj.La1'a], Kai aUTCt Kai E1 1!OU 1'1 UVT{ypaepov ilv, Kai 1!{<JT1V QAAr1AOl<;
1!epl 6~lovola<; boOval EV dKp01!6AE1, wonach Lipsius ergänzt 1'OUTWV Oe
1!tonv bOOvUl 'A9nva{ouc; ä1!aVTac; EV mlAE1,
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Zur genauern Feststellung des Inhaltes dieses Documentas
ist es nöthig in eine näl1ere Besprechung desselben einzutreten,
zumal auch Droysens Erläuterungen theilweise der Ergänzung
und Berichtigung bedürfen. Zunächst war TWV (hl/lwV Kat bei­
zufügen, weil nach Andokides', Xenophons und Lysias' Aussage
sich die .Amnestie auf alle aTlj.tOL, nicht bloss auf die OepElAOVTE<;;
bezog. Anderseits war auch TWV Oep€lAOVTWV nothwendig, weil
im 1!'olgenden auch solche Schuldner erwähnt werden, welche
der Atimie noch 'nicht anheimgefallen waren. Sodann halte ich
den Zusatz mpl /lEV TWV dXXwv (XTi/-lwV deshalb für erforderlich,
weil sonst ausgedrückt würde, dass der frühere Amnestieerlass
seinem ganzen Umfange nach sowohl auf die aTi/101 als auf die
OepE1AOVT€<;; Anwendung finden solle, zu deren Gunsten nach dem
vorhergehenden '!TEpl TWV chi/lwv Kat TWV OepElAOVTWV das Pse­
phisma beantragt worden ist, und eine besondere Bestimmung
über die Oep€ihOVT€<;; gar nicht vorbereitet wäre. :Mit den Worten
1TEpl M TWV EHE1PlX/l/lEVWV beginnen die besonderen Bestim­
mungen des .Besohlusses des Patrokleides, und zwar betreffen sie
zunächst die mit Atimie beladenen Schuldner des Staates und
der Tempel, sowohl diejenigen, die in die Schuldbücher einge­
tragen waren, als auclt (liejenigen, deren Eintragung unterblieben
war 1. Dabei bezieht sich die Fristbestimmung /lEXPI Tfi<;; ~E€A­

eOuO"ll<;; ßouAf1<;; tep! ~<;; KlXAA{a<;; ~PXEV, d. ll. bis Ende des
J. 01.,,93,3 = 406/5 v. eh., ebenso wie (I(JOt aTt/lOt il(J<1v oepd­
AOVTEc; auf beide, sowohl die eingeschriebenen als die nicht ein­
geschriebenen Schuldner. Die Hinzufügung der Fristbestimmung
ist eben der Grund, weshalb diese ganze Klasse der aTlIlO1 unter
lVllepl(J<1O"em raUTa äTi€p (hE l1V Ta MTJ{)lKU nicht einbegriffen
wel'den k011nte. Es folgt mit derselben Fristbestimmung (El<;;
TOV aUTov TOOTOV Xp6vov) diejenige Klasse von öffentlichen
Schuldnern, welche zwar für einen gewissen eventuellen Sc]mld­
betrag haftbar, aber dazu noch. nicht gerichtlich verurtheilt und
a]s~ auch noch nic]~t im eigentlichen Sinne a.Tl/lOl sind. Dazu
müsseu auch alle diejenigen gehöl'en ö(Jwv 1TPOO"TUEEtC;; ~ Ellual
nVE<;; d(Jt K<1TE1VUJ(J/1EVat; denn wirklich erfolgte Verurtheihlug
zog sofortige Atimie des zumStaatsschuldner Gewordellen bis
zur Bezahlung nach sich, nnd dieser Fall wäre in der schon

1 fi 'l'OV ~a(JlA€a bezieht Böckh Staatsh. I S. 211 (ich citire nach
der Seitenzahl der 2. Aufl.) auf diejenigen, die Schuldner der Stamm­
heroep (fipw€<; €'rnlJvu/Aot) geworden seien.

Bl:lein. Mns. f. FuHoi. N. F. XLVI. 17
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genannten Kategorie der eingesohriebenen und nicht eingeschrie­
benen Schuldner einbegriffen. Was nun die innerhalb dieser
Klasse untel'schiedenen Arten betrifft, so ist man seit Böckh
(Staats1l. I S. 269) über die beiden ersten im Klaren: es werden
die noch schwebenden Rechellschaftsprocesse bezeichnet, und zwar
derjenigen Belll:i!'dell, gegen welche thltweder die Euthynen selbst
die Klage beschlossen hatten oder YOll anderer Seite eine Klage
eingereicht war 1; diese übel' welche das Gericht nooh
nicht entschieden hatte, sollen niedergeschlagen werden. Dagegen
ist die Bedeutung der dl'itten Art noch nicht festgestellt, Soll
mm aber auch lÜer, "wie es nach dem GeRagtell nothwendig er­
scheint, die gerichtliche Verurtheilul1g ausgeschlossen sein, so
muss Elal KUTETwO"IlEVm hier dieselbe haben wie 1'01'­

hOl', mit andorn "Worten: os muss ein Erkenntniss der Eutbynen
anf. Anklage damit beioleiohl1et sein und also UTtO TlUV €lJeuvwv
I<al~' TlUV TtlxpEbpwv sich auf alle drei Arten ebenso beziehen wie
Ei<; TOV (XUTOV TOUTOV Xp6vov. Ganz im Unklaren ist man nun
Über die TtpoO"TuE€lI';;, und man hält das Wort sogar fiir ver­
dorben, ohne dass man indesß im Stande ist eine auoh nur
einigermassen annehmbare vorzuschlagen 2, Und
doch lässt sich seine Bedeutung, wie ich glaube, mit ziemlicher
Sicherheit ans einer Seeurkunde erkennen, die man bei Bestim­
mung der Amtswirl,samkeit der Euthynen anzuziehen pflegt,
Sie timlet sich bei Böokh Urk. über das Seew. S. 466-, im
DIA II n. 809 und bei Dittenb, Syll. n. 112 und gellört dem
J. (01. 113, 4) au. Es geht vorher ein Verzeichniss fler
den Trierarchen gegebenen Schiffe, welche der Lakiade Miltiades
als OiKIO"T~<; Überkommen hatte, um eine Ansiedelung am adriati­
sehen Meer zu gründen; daran sc11liesst sich ein Psephisma des

welches die nähere Anweisung für die Uebergabe
und Allsrüs1lu~lg dieser Schiffe enthält, und dann folgt nach einer
Lücke nachstehende demselben Volksbeschluss angehörende Be­
Stilll1n:lUug: Eav bE Tl<; Il~ TtOllaEI oI<;; EKaO"TCt TtPOO"TETaKTa.L f1
apxUJv Tl l<:l1WTfJ~ KaTa TobE TO ljJfJqHO",ua, 6l:pElAETW Ö M~ Tto~O'a~

Ilup[a<;; bpaXlla<;; lEpa<; Tij 1AelTY~, Kai Ö EtJeUVO<;; Kat 01 TtupEbpOl
ErruvaTKE<; aUTlUV KUTaFfVWO"K6VTUJV Tl aUTO! Ol:pEIA.OVTWV. Hier
werden durch ~KaO"Tu TtpoO"TETaKTa.1 die den Behörden und

1 R. Schoell de synegoris Atticis S. 20 ff.
2 Dass Blass' Vorschlag rrpOlJKITra!lAl11!o:ra keine solche liegt

nur der Hand; mit, Zollpächtern hatten die Euthynen nioMs ZU tj:tUll.
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Privaten (Trierarchen) in dem vorhergehenden Theile des Pse­
plIisma zugewiesenen besondern Aufträge bezeiohnet, d. h. die
ibnen gewordenen 'ITpo(J·nIEE1~. Unter diesen sind also im Gegen­
satz zu den EUGuveu, welohe sich auf die regelmässige Amts­

thätiglieit der Behörden beziehen, die ausserordentliohen und be­
sondern Aufträge zu verstehen, welohe Behörden orler Private
vom St,aate iiberkommen oder übernommen haben 1. Solohe KlXTU

1 :Man köunt.e darau denken die 1TpOO"Ta~€le; auf die den Privaten
ertheilten Aufträge zu beschränken und die eöGuvctl auf die gesammte
ordentliche und ausserordentliche der Behörden auszudehnen;
aber das würde dooh dem Wortlaut der Seeurkunde, wo oie; EfIW.(JTa
1TPO(1T€TUKTaI auf beide, die Behörden und die Privaten, geht, weniger

Dazu kommt, dass die 1Tp0(1TaEelc; als iiTi/ll'JTO\ nicht unter
die eöGuva falleu können. Endlich rechtfertigt auch fol­
gender Umstand die Abtrennung sämmtlicher 1Tpo(JTaEw;. Die Rechen­
schaftsablage über sie kann nämlich nicht zusammenfallen mit
der über die regelmiissigen Obliegenheiten der Behörden, welche inner­
halb 30 nach Niederlegung des Amtes stattfand. Offenbar trat
die Pflicht der Rechenschaft für die ausserordentlichen Aufträge über­
haupt, also auch die der Behörden, unmittelbar nach dem Ausführungs­
tel'min ein, und damit hängt es auch wohl 'zusammen, dass, wie aus
der Seeurlmnde zu ersehen ist, für die Rechenschaft über die Aus­
führung solcher Aufträge ein besonderer €u9uvo<; aus der Zahl der
10 Euthynen besteHt war. Der von Lipsius bei Meier-Schöm. a. a, O.
S. 115 Anm. gegebenen Auffassung von 0 eMuvoe; und dem daraus
auf eine stehende Controle der Amtsthätigkeit der Behörden
überhaupt gezogenen Schlusse kann ich nicht beistimmen; er berück­
sichtigt nicht, dass die bezügliche Bestimmung der Seeurkunde sich
nur auf Aufträge und nicht auf die allgemeine Amtsthätigkeit
hezieht. Nicht ganz verstäudlich ist mir folgende Bemerkung, welche
Lipsius a. a. O. S. 116 Anm.234 über die eö6uva\ im Psephisma des
Patrokleides hinzufügt: < im Psephisma des Patrokleides ist eö6uvm
besser in dem allgemeinem Sinne der Busse zu nehmen; damit findet
auch das chronologische BedenkeIl seine Erledigung, dass nach llöckhs
Auffassung die Kategorie OCiWV €ö6uva( nVE<; d(1\ KlXT€lvWCi/lEVal ...
{;n;o TWV eU9uvwv Kid 'rwv rrapeopwv nur während des Monats Hekatom­
bäon denkum' in dem das Psephisma erlassen sein
kann'. Allel'dings hatten nach Harp. s. v. AOllCiTai die Behördell ihren
Rechenschaftsbericht innerhalb 30 nach Niederlegung des Amtes,
also im Hekatombäon des folgenden Jahres zu erstatten; aber hier
fällt der letzte Rechenscbaftstermin in den Hekatombäon des J. 30S/Ö,
nicht ill den des J. 305/4, in welchem das erlassen ist, da
ja der Anfang des letztgellannteu Jahres der terminus ad guem
bis zn welchem der Beschluss hat.
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lVJ1<VUJJ.Ul zugewiesenen Aufträge waren unter besondere StI'af­
bestimmungen gestellt und die bezügliohen Anklagen daher un­
schätzbar, während die der eigentlichen €U9UV(ll schätzbar waren 1.

Es sollen also niedergeschlagen werden die beztiglioh solcher
ausserordentliohen Aufträge von den Euthynen g ;besohlossenen

Es bleibt nun noch zu welcher Art die
neben den aussel'ordentlichcn Aufträgen erwähnten Bürgschaften
sind. Die bei Pachtungen von Zöllen oder Gütern des Staates,
der Tempel und öffentlichen Corporationen und bei Staatsprocessen
übernommenen öffentlichen Bürgschaften können nicht gemeint
sein, da sie nicht in den Amtsbereich des Logistenoollegimns

• fallen und auch, davon, ein Erkenntniss über
sie nicht erfolgte, da sie bei eintretendem Verfall sofort exeou­
torisch waren 4; es bleibell also nur übrig diejenigen, welohe bei

1 Vgl. Suid. s, v. Eu9uva, lex, Segner. 9. - Auf den Unter-
schied zwischen der der eigentlichen Eö8uva ordentlichen
Arotsthätigkeit und den TtpoO'TdEEU; bezieht sich auch Aeschiu, III 13
MEou(1\ OE . . , gTE.POV T\Va Myov OTtE.VaVT!OV Tq.. dPTiw~ dp'Ilj.lEv4', lb~

~pa, öera TI~ atp€TO~ lOV 1TpaTTE.1 Ka'nI 'lIJ1q>Hfj.l(1, OOK ~(1TI Tau'ra
c1·PXil, dAA' emMEAEIU Tl<;; Kai OlaKOV!a' apxa<; OE q>llO"OU(JlV b:dva<; T'
Eivat &~ oi 9Eerjl08ETCU aTtOKA'IlpoUertv ev Tq.. 6110"€!1J.' KdKE.!Var.; 6
Ofi!-lo~ XE.tpoTOVE.l €v apJ(UlpEer{cw; • . ., 0' dAAar.; T!X1hu<;; 1T pa HI (1­
Hiar.; 1Tp0(1TE.TaYM Evar.; KaTa 'lIJ1q>t(Jj.lU, In seiner Widerlegung dieses
Einwandes (§ 14-17) behauptet Aeschines nicht, dass die E.ueuva sich
auch auf die 1TpaYMaTEtat TtpOC1TE.TaYMEvm, d, i. die 1TpoO"TaE€I~, erstrecke,
sondern dass Demosthenes als TE.IXO'liOI6~ deshalb o1TE.u9uvor.; sei, weil
er als ~irkliche Behörde fungirt und eine ordentliche Amtsthlitigkeit
ausgeübt und nicht bloss TtpOaTETaY!-lf.Va<; ausgeführt habe,

11 Daraus dass hier lpaq>ai f.!J1'liW EhnlT/.l.f.vm nicht erwähnt sind,
möchte ich schliessen , dass anderweitige Anklagen bei den ausser­
ordentlichen Aufträgen überhaupt nicht stattfanden und dass zur Con­
trole solcher die Thätigkeit der Controlbehörde allein ausreichend
erschien. Es liess sich ja auch die Ausführung eines einzelnen Atlftlragrs
viel leichter und sicherer controliren als eine ganze Amtsthätigkeit,
Wir gewinnen dadurch auch einen neuen Grund, warum die 1TPO(JTd·
tEl<; und die, wie wir sehen werden, mit denselben zusammenhängenden

von den Eueuvm getrennt erwähnt werden,
S Die Brachylogie des Ausdrucks ist ähnlich wie vorher in

Eu6uva{ Elal KaTE'fvwO"I.l.€vm. Wie dies ~oviel ist wie ypaq>al1TEpl E.08uvwv
Ehll KC!TE'fV, , so ist hier E.lerl KaTEyywO"!Jf.vat so viel als
ypaq>al TtE.pl 1Tpoo-T&tElbv dat KaTE'fVWO"!-lEVat.

4 Man konnte vielleicht denken, da~s der EU8uvor.; bei der An­
wegen nicht vorschriftsmässig ausgefiihrter 1Tp60"Tatli; Bürgschaft
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der Verdingung öffentlicher Arbeiten üblich waren I, Nun wissen
wir zwar, dass der eigentlichen Eöeuva nur die vom Staate be­
stellten E1U<1rCtTaI oder E1U/lEhrrra( öffentlicher Arbeiten unter­
lagen, die zugleich in ibrem Bereiche Gel'ichtsvorstände waren
(Aeschin. III 14), und nicht die Unternehmer, welche die Bürgen
stellten; nichtsdestoweniger ist aber auch eine Art Controle der
Euthynen über die Unternehmer denkbar. Die Entscheidung
nämlich, ob von den E1U<1raTat die ausgewOl'fenen Gelder vor­
schriftsmässig angewiesen und verwendet worden erforderte
nothwendiger Weise eine Art Nachprüfung der aUllgefübrten
Arbeiten 2. Im Falle nicht vorschriftllmässiger oder l'echtzeitiger
Ausführung musste nicht nur zur Anklage der E1U<1TCtTaL im
Wege der eueuva. geschritten, sondern auch die Unternehmer
wegen nicht rechtmässig ausgeführter rrpocrTlXElC;; belangt und auf
Haftbarkeit der gestellten angetragen werdeu s. In dieser
Weise erstreckte sich also die controlirende Thätigkeit des
Euthynen nicht nur auf den Unternehmer, der als Privatmann
einen staatlichen ausführte, sondern auch auf die Er­
füllung der fälligen Bürgschaft. Ist nun unsere Auffassung
richtig, so bezieht sich die dritte -Art der niederzuschlagenden
Rechenachaftsprocesae auf die KaTa. lV~q)l<1/la übertragenen und
unter Strafbestimmuugen stehenden ausserordentlichen Aufträge
und die bei denselben übernommenen Biirgschaften. Gehen wir
zu dem Folgenden iiber, so muss in der Bestimmung über die
Vierhulldel't ETl€TparrTat dieselbe Bedeutung haben wie oben
ETTETpa/lJl€vwv und also EintI'agung in das Register der Staats-

veI'laII/?:t habe für Zahlung der Strafsumme ; allein wir kennen solche
Biirgsehaft nur als Angebot, um der 1TPO<rTf".lll<rl<; der Gefangnissstrafe
zu entgehen, nicht als Theil eines Strafantrags (Meier-SehÖm. a. a. O.
S. 706 Anm. 638), und ausserdem würde das, wenn es vorgekommen
wäre, auch schon in 6<rwv 'lfpoOTuE€It; TIVEt; €IO"I KClT€YVWOI!EVlIl
insofern hier die Anklage den geaammten enthalten muss.

t Vgl. CIA I n. 324 a 48 eol. n 19. CIG 11, 102, 12. BuH. de
eorresp. Hell. 1890 S. 393 Z. 40, 396 Z. 86.

:I Diese Nachprüfung ist nicht zu verwechseln mit der bOl(lllci<r{a
(Böckh a. a. O. S. 288), welche die €lTI<JTaTClI oder ElTII-IEA1'jTCl{ verau­
stalteten, bevor sie Anweisung zur letzten Zahlung gaben. die
delische Rechnungsurkunde im BuH. de corresp. HelL 1890 S. 393
Z. 49 f. 54. GI und ebenda S. 489 die Bemerkuug von Homolle.

S Die nöthigt an einer Conveutional-
strafe zu denken, welcher der Unternehmer verfiel, wenn er die Arbeit
nicht vorscbriftsmässig ausführte.
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schuldner bezeichnen. Die Schuld ist hier offenbar Folge illrer
Verurtheilung wegen KuniAU(jl~ TOD b~/lou, und da die Vier~

hundert schon vor sechs Jahren gestürzt worden waren, so
können hier nur flolche gemeint sein, deren confiscirtes Vermögen
zur Bezahlung der auferlegten Geldstrafe llicht ausgereicht hatte
und die also für den Rest Staatssc1mldner geblieben waren;
denn bei den übrigen musste die Einziehung der Busse längst
erfolgt sein 1. Mit EI aHo Tl ••• lElPu/l/..lEVOV wird dann die
restirende Strafschuld derjenigen bezeichnet, die deswegen vel'­
urtheilt worden waren, weil sie unter den Vierhundert ein Amt
bekleidet oder sonst Dienste gethan hatten 2. Eigentlich waren
diejenigen von den Vierhundert und ihren Anhängern, auf welchen
noch Strafschulden hafteten, schon in dCl' vorhergehenden Be­
stimmung TrEpt TlUV EH€lPU/..l/..lEVWV EIe:; TOUe:; TrpaKTOpCl~ einbe­
griffen, aller um den Missdeutungen demokratischer Gegner zuvor­
zukommen, erschien es nöthig ihre Tilgung aus dem Schuldregister
noch besonders und' ausdrücklich zu verfügen. Es folgen die
Ausnahmebestimmungen. Für ihre Deutung ist massgebend der
Satz, mit welchem Andokides gleich nach Anführung des Pse­
phisma § 80 den allgemeinen Inhalt desselben bezeichnet: KClT&.
/..lEV TC> qJ~lpl(j/..lCl TOUTt TOU~ (hl/loue:; ErrtTl/..lOUC:; ETrOl~(jUTE, TOUe:;
bE lpEll'rOVTClC:; OUTE TTClTPOJ(AElbll~ ElITE KUTlEVm oUS' U/..lEt~

E\lJ1llpl(jU(je€. Hier erscheinen aTl/..lOl und lp€UlOVT€C:; in einem
sich gegenseitig ausschliessenden Gegensatze, und deshalb müssen
gegenüber den hier im ellgern Sinne gedachten aTl/..lOt sämmtliche
Verbannte und Flüchtige bezeichnet werden. Daraus folgt, dass
auch die Ausnahmebestimmungen des Psephisma sämmtliche Ver­
bannte und FücIltige umfassen nnd sich auf die Gesammtheit
der aTl/..lOl im weitern Sinne, nicht bloss auf die Vierhundert
und ihre Anhänger beziehen miissen; denn sonst wiirden ja unter
den übrigen UTl/..lOl des Decrets die beziiglichen lpEUlOVTE~ mit­
einbegriffen sein. Unter den I-lll Eveab€ /..lElva:vTEe:; dürfen daher
nicht bloss diejenigen verstanden werden, die, um der Bestrafung
zu entgehen, freiwillig in die Verbannung gegangen waren, weil
sonst mit Ausnahme der in :Mordprocessen oder vom Prytaneion
Gerichteten alle übrigen durch gerichtliches Urtheil Verbannten 3

1 VgI. Meier-Schöm. a. a. O. S. 960 ff.
2 VgI. Alldok. I 75. Lys. XXV l4 und EaV Tl<; • apX1lv 't'lva

apX1J KUTUAEAUIlEVll<; 't'fl<; ÖllIl0KPUTtu<; im Psephisma des Demophalltos
bei Andok. I 96.

B Gerade auf Mitglieder oder Anhänger der Vierhundert, die so
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unter die Amnestie fallen würden. Es ist also '{mv Iln Ev9lib€
I!ElVaVTWV so viel wie '{mv <P€UYOVTWV 1. Nun aber erhebt sich
die Frage, warum es denn nöthig war im Folgenden noch be­
stimmte Arten der q>€uyovn:e;; besonclel's anzuführen. Dal'auf ist
zu antworten, dass die durch jenen Ausdruck bezeichnete Art
durch OTIoO'u EV O',{~AUl<; YEypaTITUl gegenüber den durch den
~'beQpag und die Epheten Verbannten, die eben nicht auf den
Schandsäulen aufgeschrieben waren, als eine besondere Klasse
charakterish-t wird, von den durch das Prytaneion Ausgewiesenen
abel' sich, wie wil' sehen werden, in anderer Beziehung untel'­
scheidet. Da, wie wir aus Lyk. gegen Leokt. 117 man
auf solche Säulen die wegen Gottlosigkeit und Staatsverbreollen
Yerurtheiltell (TOU~ aAlTfJpiou<; Kat TOUe;; rrpobOTu<;) aufschrieb 2

und solcbe eben auch die Strafe der Hiurichtung oder Verbannung
traf 6, so stallden auf diesen Säulen ausser den wegen jener Ver­
brechen Hingerichteten auch alle diejenigen, welche wegen der~

selben verbannt warcn oder sich der Tode.sstrafe durch I!'lncht
entzogen hatten. In der folgenden Allsnahmebestimmung ist es
nöthig n e&.vaTo<; KaTEyvw0'811 zu tilgen. Zwar wäre bei den
{TII Tupavvibl Hingel-ichteten eine sich anch auf ihre Nach­
kommen erstreokende Atinlie denkbar 4; aber das trifft bei den
in Mordprocessen VerUl,theilten, auf welche sich die Worte ihrer
Stellung nach zunächst beziehen müssten, nicht zu, uud dann
fehlt der Zusatz in der Ausnahmebestimmung des solonischen
Amnestiegesetzes, die hier wiederholt wird. Nun liegt aber eine
noch nicht genügend aufgeklärte Schwierigkeit in derErwähnung

verbannt wurden, bezieht sich 1:0Ue; ö' €!;€Aa.oat ••• 1:WV TCOAI1:WV bei
I,ys. XXV 26.

1 VgJ. Lys. XXV 18, wo durch 1:0Ve; Iln c:puronae; und 0'1 . • •
~IlElvav EV 1:iJ daTE! die nämlichen bezeichnet, werden.

2 Abgesehen von den Peisistratiden, von denen unten die Rede
sein wiI'cl, ist das älteste uns bekannte Beispiel der Anfschreibnng auf
einer Schalldsäule aus der Zeit des Kleisthenes (schot Aristoph.

273). Andere bei Pseudo·Plut. vit. Antiph. 24. Isokr. XVI 9. schol.
Arist. Lys. 313. Aristot. Rhet. 11 28 p. 1400a.

a als Strafe der dalßwI stand auf der Ausl'odung
der heiligen Oelbäume (Lys. VII nnd auch der desselben
Verbrechens angeklagt war, nimmt sie für sich in Aussicht (Plat.
Apol. 37c).

4, VgL vit. Alltiph. 24. Dem. XXIII 62. Es ist ja auch eine Atimie,
wenn der Verräther nicht in heimischer Erde werden darf.
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der EK n:{>UTllVtlOU un:o TWV ßaO"IA~wv Tupavvlbl Verbannten.
Zunächst ist nicht zu ersehen, wer denn in jener Zeit die in
Folge des Strebens naoh dor Tyrannis Verbannten gewesen sein
sollen. Beim Hermenfrevel sind zwar Befiirchtungen vor der
Tyrannis I'ege geworden (Thuk. VI 53, 3, 60, 1), aber in den
sich daran anschliessenden Hermokopiden- und I\iYllterienprooessen
aiml VerUl,theilungen dieser Art nioht erfolgt, Dann abel' gab
es auoh in der damaligen Zeit kein RiohtercoUegium der Archon­
ten mehr, das im Prytanoion Reoht gesprochen hätte, da sie
nur als Gerichtsvorstände fungirten; auoh gehörten die Hocll­
verrathsprocesse nicbt zur Competenz des Arahon König, sondern
der Thesmotheten, und eine "({>acpi} Tup(lvvlbo~ kennt daß
Criminalrecht nicht, sondel'n nur die alle Arten des Angriffs auf
die bestehende Verfassung in sich begreifende 'fpc!cpi} KC!TC!AUO"€W\;

TOU bfl/J.ou, Es ist eine verzweifelte Auskunft, wenn Meier
man müsse dies Gericht als formell damals noch zu be­
stehende Antiquität gelten lassen, so man sich nicht zu
der Annahme versteben wolle, dass Pah'okleides eine ganz be­
deutungslose Formel in seinem Antrage wiederholt habe 1. Denn
ein soleber Fortbestand dieses alten Gerichtes widerspricht sohnur­
stracks allem, was wir über die Gestaltung des damaligen athe­
nisohen Gerichtswesens und eine Bestimmung, für die
gar keine, auch nooh so beschränkte, Mögliohkeit der Anwendung
bestanden hätte, ist ebeusowenig denkbar. Da nun nach der Zeit
des Kleisthenes, so viel wir wissen, Verbannungen wegen des
Strebens nach der Alleinherrschaft, die bier gemeint sein könnten,
nicht erfolgt sind (denn den Ostrakismos kann man sowobl an
sich als auch wegen EK n:puTC!V€lOU nicht dazu rechnen), so
glaube ioh, dass ebenso, wie es später bei den Peisistratidell der
Fall war, so auch früher nicbt nur Kylon und seine Anhänger
selbst, sondern auoh ihre Nacbkommen vom Prytaneion für
Zeiten geächtet worden sind; es ist dann der spätere Fall
nach der Analogie des frühern behandelt worden. Da nun aber
die Acht gegen die Peisistratiden von demselben Gerichtshof aus­
gesprochen gewesen sein muss wie die gegen Kylon und seine
Anhänger (denn aucb damals existirten, wenigstens von der
€u8uva abgesehen, noch keine Volltsgerichte 2), so fallen sie im

1 Bei Meier-Schäm. a. a. O. S. 424.
2 Vgl Aristot. Polit. II 12 p, 1274a. R. SchocH de syncg-oris

Att, S. 10 ff,
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Amnestiebeschluss des Patrokleides mit unter die bezügliche Aus­

nahmebestimmung. Insofern nun noch Nachkommen der vom

Prytaneion Erd. Tupavvibt Verurtheilten vorhanden waren oder

vOI'handen sein konnten, hatte die Wiederholung jener Bestim­

mung noch eine Bedeutung. Es bleibt noch eines hier zu be-
. ·achten. Wir lesen bei Thuk. VI 55, 1 über die Peisistratiden

Folgendes: rral'bEt;; lap o:uT41 ('Irrrri~) J,lov\jJ qJo:iVOVTat TWV TVIl­
l1iwv &bEAqJWV TEVO~IEVOl, WC; Ö TE ßWIlOC; l1llllo:iVEt Ko:llj crTTtATI
n:epl TijC; TWV TUp6.VVWV &bu<lat;; 11 EV Tfj ,AellVo:iwv &Kf}Qn:OAEl .
l1To:eEl'cru, EV fj eEcrcrUAOO Il€V oub' '1n:n:6.pxou oube1c; rral'c;
T€TPaTITllt, 'ln:n:iou OE n:€VTe. Bei der bier erwähnten crTTtAT)
müssen wir nothwendig an eine jener Schandsäulen denken, auf

denen die zu Tod oder Verbannung vel'Urtheilten Fl'evlel' am

Heiligthum und am Staate aufgeschrieben waren. :Man könnte

nun meinen, dass die Peisistratiden deshalb schon in der frUhern

Bestimmung bn:ocru EV crTTtAatC; T€TPUmat TWV Il~ EvMbE IlEt­
V6.VTWV einbegriffen seien, und es auffällig finden, .dass sie so

eine doppelte Bezeichnung gefunden hätten. Allein mit TWV IlT]
EvMb€ IlEtVaVTwV können doch wegen der Bedeutung von ll€lVal
nur solche gemeint sein, die fUr ihre Person sich ausser Landes

befinden, während die Peiaistratiden mit ihrer ganzen Nach­

kommenschaft geächtet waren 1; qJUTTt dagegen bezeichnet die

1 Grote Bist. of Greece IV S. 164 ff. (Debers. II 422 ff.) läugnet,
dass ein Verdammungsurtheil gegen sie überhaupt erfolgt sei, indem
er sich hauptsächlich auf die Unglaubwürdigkeit des Berichtes des
Andokides stützt, den man dafür angeführt hat: I 106 ot rap 'lfaT€p€~

ol OIJ.ET€POI ..., (J't€ ot TupavvOi /-lE.V dxov 'ty!v 1tOXIV, 6 bE.. Ml/-lO~

l!ip€uy€, vlKlieran€~ !J.aX"!J.€VOl TOO~ TUP6.VVOU~ ~1t1 TIaXi\llvhp erTpaTTj­
youno<;; A€wyopou TOO 'lfpOml1t1TOU TOU ~lJ.oO Kai Xap{ou OU tK€lvo~ TI1V
6uya'tEpa €IXEV, tt n<;; 6 111J.IST€PO<;; i'jv mi'lf'lfo~, Ka'tEi\6oV'rE<;; €I<;; 'tT1v mx­
Tp{/)a 'tov~ I!€V UrrEK'tEIVa.V, 'twv b€ ipUTnV KUTEyvwerav, '1'00<;; bE. ~IEVEIV

€v 'tfj 1toi\El td<1av'1'E<;;ll'1'{/-lwO'av. In der That können sich die hier er­
wähnten Bestrafungen gar nicht auf die Peisistratiden beziehen; denn
weder TOU~ IJ.EV d1tEI>'1'€IVUV noch '1'ou<;; be ... ~'1'{lJ.w<1av passt· auf sie,
und selbst ipUTJiv KIlTETVW<JUV würde von ihnen sehr ungenau gesagt

da sie in Folge Vertrags das Land verlassen haben (Herod. V ({5.

Thuk. VI 59, 4) und ihre Aechtung erst hinterher erfolgt sein kann;
ausserdem müsste nach dem ganzen Zusammenhange der Erzählung
des Andokides angenommen werden, dass die im Folgenden erwähnte,
zur Zeit der Perserkriege erlassene Amnestie sieh auch auf sie be­
zogen hätte. Aueh lassen sich nicht unter den Bestraften Anhänger
des Bippias verstehenj denn nach allem, was wir wissen, kann seine
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Landesverweisung überhaupt. Unter den aVTt"fPa,<pa (Duplicaten)
sind zu verstehen die mit den Scl1Uldverzeichnissen gleichlau­
tenden Vermerke, welche die Thesmotheten und andere Gerichts-

Gewaltherrschaft unter der athenischen Bürgerschaft kaum
gefuuden haben (vg!. Thuk. VI 59, 2). Ich vermuthe daher, dass An'
dokides hier zwei auseillanderliegende ebenso zusammen­
geworfen hat, wie im Folgenden die Schlachten von Marathon und
Salamis, einen über Hippias und seine thessalischen Bundesgenossen
erfochtenen Sieg (Herod: V 64 berichtet hier sicher nicht alle Einzel­
heiten; vgl. Dunelter Geseh. des Alttb. VIs S. (55) und gegen die An­
hänger des Isagoras (Herod. V 72-77) getroffene Massregeln. Es lässt
sich die Nachricht, welche uns der Scholiast zu Arist. Lys.
273 über VOll ihnen überliefert hat, welche sich dem Kleo-
meues bei seinem Einfall in Eleusis angeschlossen hatten: TWV bE /1€Td
KlEOlllvou<; 'EA.Euotva KaTllO'xonwv 'A0l'JvatOl TQ,~ ohda~ KaT€O'IW4Jav Kai
Ta<; oUO'i(Y.<; €bf)fJEUO'(Y.V, (Y.UTWV bE edvaTov l{{lT€4Jl'Jcpirrano Kai dvarpd­
ljJan€~ €V O'TilAT,I XaAKi,j ~(1Tll(jav iv n:oA.€l n:apa TOV dpxa10v VEWV, aus
Andokides dahin vervollständigen, dass man über andere, welche in
weniger gravirender Weise für Isagoras Partei hatten, Ver­
bannung oder Atimie verhängte, Dem sei aber wie ihm wolle, jeden­
falls beweist die Stelle des Andokides nichts für eine Verurtheilung
der Peisistratiden. Allein wir haben auch einige indirecte Zeugnisse,
die uns llöthigell, eine Aechtung der Peisistratiden und ihrer ge,;anlm:Lell
Nachkommenschaft anzunehmen. Zunächst müssen auf der von Thu­
kydides bezeugten O'TilA11 nach Analogie der übl'igen Schandsäulen die
Namen der Peisistratiden als V erurtheil t er gestanden haben; sodaun
ist die Aufzeichnung der Kinder des Bippias auf derselben nicht be­
greiflich, wenn sie nicht ein auch auf diese sich erstreckendes Urtheil
enthielt. Denn an der dbl1da der Tyrannen an sich hatten doch diese
Kinder keinen Antheil; wie hätten sie also aufgeschrieben werden
können, wenn bloss diese dblKia verzeichnet gewesen wäl'e und nicht
auch ein wegen dieser ergangenes auch sie betreffendes Urtheil? Etwas
Aehnlicbes finden wir in dem in der vit. Antiph. 24 erhaltenen Urtheil
über Archeptolemos und Antiphon, wo die iiber diese ausser der
Todesstrafe und Güwrconfiscatioll Atimie sich auch auf ihre
Nacbkommenschaft erstreckt (äTIIlOV <'1VaI 'ApXErrtoA.€/.lov Kai 'Avtupwvta
Kai rlvo<; TQ EK TOlholV, Kai v680u<; KQ.i "fVl'J(J(ou<;) und wird,
dass dies Urtheil auf einer Schandsäule aufg-eschrieben werde, Dann
findet auch so lllJein Aristoph. Av. 1071 ff. seine Erklärung, wo wir
FCIIgi~nc!es lesen: TiJbE Il€VTOI (:hifJ€p~ lJ.aA.tOT' €1I<xva.'fOP€UETat, - l'jv
dn:OKT€ivlJ Tl~ QIlWV ßuX'ropav TOV MfJAlOv, A.cq..tßUV€IV TUAavtoV, fjv
TE TWV Tupdwwv Ti<; tIVa - TWV T€OVIlKOTWV dn:OKT€ivT,I, TdAavTOv
Aa/1ßdV€!V, Dass hier von geächteten Tyrannen die Rede die
Zusammenstellung mit und die auf die Ermordung derselben
gesetzte Belobnung. Von Tyrannen aber, die in der Zeit von der Ver-
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vorstände sich über gerichtlich verhängte Geldstrafen in ihren
Acten machten 1. Die Bestimmung a b' dpt'lTlll lEllAEt\j./lIl, IJ~

KeKTll0'8111 lbtq. 1J11bevl EEEtVlll verstehe ich von Abschriften aus
den Schuldverzeicbnissen, auf Grund deren Privatleute eine IM>HtlC;;
oder &1!'o'jPf!lP~ entweder eingereicht hatten oder einzureichen
beabsichtigten; beide konnten ja bekalmtlich gegen Staatsschuldner
stattfinden. 1\fan wird hier ebenso als Beleg des Schuldverhältnisses
eine Absollrift der betreffenden Angaben der öffent1ic~en Ver­
zeichnisse beigebracht haben, wie man auch in andel'll Staats­
processen Abschriften öffentlicher Documente vorlegte. Durch
diese Bestimmung wird also jede auf Gmnd einer solchen Ab­
schrift vorgebrachte Klage' ausdriicklich annullirt. Die den Schluss
bildende Strafbestimmung ist, da 01. EE >ApElou lpEuTOVTEC;;
nur in demselben Sinne aufgefasst wenlen kann wie vorher OO'Ol(,;
Et 'ApElou mx'jou blKCt0'8ElO'iv TiC;; EO'Tt (jmTn, so zu verstehen,
dass über alle Zuwiderhandelnde die Strafe der Vel'bannung mit
Güterconfiscation werden soll. Fassen wir nun den
Inhalt des Psephisma des Patrokleides zusammen, so wurde
dumh dasselbe Amnestie gewährt nicht nur allen mit Atimie im
engem Sinne Belasteten, sondern auch allen denjenigen, denen
wegen schwebender Rechenschaftsprocesse Atimie bevorstand.

An das Psephisma des Patrokleides schUesst sich zunächst
an der im Lysandrischen Frieden ausbedungelle Amnestiebeschluss.
Andolddes eswli1:lnt ihn im Anschluss daran I 80 in folgender
Weise: TOU<;; ()E. lpeuTQvTtx<;; oihe TIaTpoKAEibfjC;; KlXTlEVm

treibung der Peisistratiden bis zur Aufführung der Vögel (414) geächtet
sein ltönnten, wissen wir nichts; wir sind also genöthigt an die Peisi­
stratiden zu denken, zumal durch den doppelt beigefügten Artikel
bestimmte und allbekannte TY1'almen bezeichnet werden und 'l"WV

n:9vl1KoTWV andeutet, dass sie schon längst todt waren. Endlich
auoh nooh eine Hinweisung auf die gegen die Peisistratiden ausge­
sproohene Acht in den auf Didymos zurückgehenden Worten des
.Marcellinus (vit. Thuc, 32) TOUe; Tap 'Ml'jvaioue; Kd90Öov ÖeÖWK€Vm
'roie; <j)uTual 'ITMv 'l"WV TT€l<11aTpaTlbwv, YOll denen weiter unten die
Rede sein wird. Schliesslich will ich noch gegen Grote dass
der Umstand, dass ein Verwandter des Peisistratos der erste war, der
durch den Ostrakismos verbannt wurde (Harp. s. v. "1'IT'ITapxoe;), nicht
gegen die Aechtung der PeisisraHden spricht, wenn dieser kein directer
Nachkomme des Peisistratos war.

t Vgl.Böckh a. a. O. S. 510. Weil zu Demosth, XXV 28, dessen
Er'ldiil'U1'll,Y sich gegen das über diese Stelle von Lipsius iu den Leipz.
Stud, VI S. 322 geausserte Bedenken richtet.
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oua' UI1El<;; E\lJf]qJtcrM(1€. trrEl be il\ crrrovbal rrpo<;; AaKE{)ilIll0';'
Ylou<;; €lEYOVTO Kat Tti T€tXfJ Kal)€tA€T€ Kut TOU<;; qJ€UYOVTa<;;
KUTEbEEucrO€ K. T. A. Es ist nun klar, dass TOU<;; qJEUrOYTU<;; in
dieser Gegenüberstellung an beiden Stellen dieselbe Bedeutung
haben muss, dass somit die 404 erlassene Amnestie sicb auf die­
selben Flüchtigen bezogen haben muss, die das Psephisma des
Patl'okleides ausgeschlossen hatte, d. h., wie sich sowohl aus dem
Inhalte desselben ergeben hat als auch schon an und für sich
aus dem allgemeinen Ausdruck TOU<;; qJEUTOVTU<;; erhellt, auf
sämmtliche Verbannte. Das bestätigen auch die Angaben bei
Xen. Hell. II 2, 20 TÖU<;; (j'Juruba<;; KaOEVTU<;; und bei Plut. Lys. 14­
TOU<;; qJUTa.bu<;; aYEVTUC;;, nach denen die Amnestie sich ebenfalls
ohne Ausnahme auf aUe bezogen llat. VgI. auch TOU<;;
qJ€uYOVTaC;; KilTilb€EilcrOm bei Alld. I 109 und TOU<;; qJ€UYOYTil<;;
KUTE{)eEMO€ bei Lys. XXV 27. Es ist also nicht gerechtfertigt,
wenn man zur E1'klärung des Umstandes, dass zur Rückberufung
des Thukydides nach Paus. I 23, 11 ein besonderes Psephisma
des Oenobios nothwendig gewesen sei, angenommen hat, Thuky­
dides sei zum Tod verurtheilt gewesen und habe sich der Voll­
ziehung dieses Urtheils (lurch die Flucht entzogen; es habe sich
also die Amnestie nicht auf zum Tod verurtheilte er­
streckt. Dass das Gegelltheil der Fall gewesen ist, können wir
auch noch an einem bestimmten Beispiele nachweisen. Onomaldes,
welcher zugleich mit Antiphon und Areheptolemos des Verrathes
angeklagt war, aber als flüchtig dem Gericht nicht hatte gestellt
wel'den können, ist sicher um dessentwillen, dass er geflohen
war, nicht gelinder behandelt worden als jeue beiden 1. Wenn dem
im Leben Antiphons mitgetbeilten Rathsbeschluss nur das Urtheil
über jene beiden beigefügt wird, so ist das eben nicht das voll­
ständige Urtheil; es wird nur derjenige Thei! desselben angeführt,
der Bich auch auf Antiphon bezieht. Auch der Umstand, dass
in den uns bekannten almlichen Fällen die Entflohenen znm Tode
verurtheilt worden sind, spricht dafür, dass mit Onomakles nach
seiner Elncht das Gleiche geschehen ist. Man denke nur an das
Verfahren gegen Alkibiades, gegen die enflohenen Hermen- und
Mysterienschänder und das VOll Lyk, 117 berichtete gegen Hip­
parchos; auch von Peisandros und denjenigen der Vierhundert,
(Ue mit ihm nach Dekeleia entflohen waren (Tlmk. VIII 98, 1),
müssen wir nach Lyk. 120 annehmen, dass sie zum Tod vemI'-

1 Ygl. Meier de bonis damnat. S. 182 A.um.69.
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theilt worden sind 1. Ueberhallpt ist mir kein Beispiel dafür
bekannt, dass in Athen wegen der Flucht des Angeklagten das
Urtheil sistirt worden wäre 2 und man sich also nicht bloss
der Bestrafung, sondern auch der Verurtheilung durch die Flucht
habe entziehen können B. Ist also nUll auch Onomaldes nach
seiner Flucht verurtheilt worden, und zwar unzweifelhaft ebenso
wie Antiphon und Archeptolemos zum Tode 4, so muss er in
Folge der Amnestie von 404: znritckgekehrt da wir ihn
bald darauf unter der Zahl der Dreissig finden (Xen. Hell. II 3, 2).
Ebenso wenig als die eben bestrittene Meinung ist es zulässig
wegen des des OenobioB anzunehmen, die Amnestie
von 404 oder gar jede Amnestie von habe nur die­
jenigen umfasst, die sich der Vernrtheilung durch Flucht entzogen
hätten, was bei Thnkydides, weil er wirklich verurtheilt worden
sei, nicht zutreffe. Denn abgesehen von Psephisma des
Patrokleides, in welchem wirklich verurtheilte Flüchtige von der
Amnestie ausgenommen werden und also nach And. I 80 im
folgenden Jahre begnadigt worden sind, ist es, wie eben bemerkt,
gar nicht nachgewiesen, dass man sich durch Flucht der Verur­
theilung habe entziehen können; dann aber würde es dem offen­
baren Zweck der Friedensbestimmung, welche die Amnestie des
J. 404 herbeiftihrtc, nicht entsprechen, wenn verurtheilte Flüch-

nicht amnestirt worden wären. Die Spartaner beabsichtigten
augenscheinlich durch .jene Bestimmung in Athen die Regierung
in die Hä.nde ihrer politiElChen Freunde zu spielen) und dieselbe

1 Verurtheilung des Peisandros ergibt sich auch daraus, dass
von VII 4 Confiscation seines Vermögens erwähnt wird.

l! Ich sehe hier natürlich von der gesev.:!ich erlaubten freiwilligen
Verbannung ab, welcher sich der vor dem Areopag eines vorsätzlichen
Mords Angeklagte unterziehen konnte.

9 Einer drohenden Anklage konnte man sich allerdings durch
Entfernung aus dem Lande entziehen, wie wir das von Andokides

der nach dem Psephisma des Isotimides (And. I 71) eine darauf
lle:i!riJindete Anklage zu befürchten hatte; allein eine solche d'll'oOrll.tla

Pseudo-Lys. VI 6) ist keine <puri) , und jeden-
. falls findet auf solche ausseI' Befindliche Amnestie keine An-

wendung, da ihrer Heimkehr kein sondern nur ein that-
sächliches Hinderniss, die Furcht vor der Anklage,

4 Eine Erinnerung an die Verurtheilung des Onomakles scheint
sich erhalten zu haben bei dem anonymen Biographen des Thuk. § 2,
der ihn sogar fälscbIicher Weise mit Antiphon und Archeptolemos hin­
gerichtet werden lässt.
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hatte ja unter ihrer Einwirkung (Diod. XIV 3) auch bald darauf
diesen Erfolg; die zu Verbannung oder Tod verurtheilten politi­
schen Flüchtlinge gehörten aber jedenfalls zu ihren eifrigsten
Anhällgel'lll, Endlich beweist auch das eben erwähnte Beispiel

1 L. Herbst, der zuletzt die Ansicht, dass die Amnestie des
J. 404 sich nur auf freiwillig Verbannte beziehe, zu vertheidigen ge­
sucht hat (Philol. XLIX S. 321 ff.), glaubt ausseI' dem Psephisma des
Oenobios auch noch einige andere Gründe beibringen zu können. Zu­
nächst beruft er sich auf zwei Stellen der dem Lysias fälschlich zuge­
schriebenen Rede gegen Andokides, die er für echt ansieht, nämlich
VI 37 1fuv6Uvof-lat 0' aUTOv f-lEAA€lV c'moAo'pi(iw6at w<; al (iuv6fl1<al Kai
aUT4J dCil Ka6u1f€p Kai Tol<; UAAOl<; ,A6f]vaiolC;. Kai TOOTO 1fp6CiXf]f-la
1fOlOUI-lEVO<; OIETetl 1foAAoue; Ö~lWV, oEOuhae; I-ll't MCif]TE Tae; Ciuv6!'JKae;,
a\JTOu d1f0'llllqJlE1Ci6at. we; OUV OUOEV 1fpOCiliKEl ' AVOOKio\l TWV I1UV6f]KWV,
1f€pi TOUTOU Htw, OUT€ f.la TOV ßia TWV 1fpÖe; AaKEOatI-lOVtOu<;, &e; Üf.lE'l<;
GUVE8EG6E, OUTE WV 1fpÖe; TOUe; €V T4J dCiT€1 01 EK TTElpatwe; unel 41
OUK ECiTIV, w dvopEe; ,A611valol, TOUTu,J dAf]8l'te; aUTf] 1') u1foAo-ria, f.lf]O'
uf.lEle; tEanaTal18E. 00 'fap TOUTO AU€IV €I1Ti TU I1U'j'KEi/-lEva, €i 'AvOOldOTJe;
EVEKa TWV ibiwv eX/-lapTllf.lUTWV MOWl11 biKTJV, aAA' EaV Tl<; I!vEKa TWV
0TJf.l0l1twv GUf-lqJopwv iM<;! TlVa. T11-lWpijTat; daraus soll erhellen, dass ver­
urtheilte Verbannte sowohl von der Amnestie des Lysander als der
des Tbrasybul ausgeschlossen gewesen seien. Dann müsste man doch
erwarten, dass in der zwischen den beiden Stellen stehenden Begrün­
dung auf diesen Sinn der Amnestiebeschliisse irgendwie Bezug genom­
men würde; das geschieht aber mit keinem Worte; vielmehr fipden
wir nur die elenden Sophismen, keiner habe so schwere Sünden auf
sich geladen wie Andokides und man habe bei keinem der beiden
Amnestiebeschlüsse an ihn speciell gedacht. Also damit ist es nichts.
Dann führt Herbst die auf die Verfassungsrevision unter Eukleides be­
zügliche Stelle aus Andokides Mysterienrede an: § 87 TeX<; f-lEV OiKa<;,
W aVOpE<;, Kai TUe; olahae; EnOll;l1aTE Kupia<; EIVat, O'ltOCi(Xl EV Of]f-lOKpa­
TOUf-lEV1J <Tfj) 1f6AEI E'j'EVOVTO, onw<; I-lJiTE XPEWV d1fOKOnai EIEv f-ltlTE
l'JIKal avaOIKol 'j'i'j'VOIVTO, aAM TWV iMwv l1uf!ßoAaiwv al1fpatEI<; EIEv' TWV
OE of]f-loCiiwv <EqJ') ömJ1101e; li 'fpa.cpal EiG1V ft qJUI1EIe; li EvOeltEI<; li an:a­
'fWra.t, TOUTWV I!vEKa Tol<; VÖIlOle; E'lIf]qJiCiCJ.(jBE xpijCieal an' EOKA€lbou
lipxoV't'oe;; daraus soll folgen, dass alle früher gefällten Urthcilssprüche
in Kraft geblieben seien. Was besagt aber die Stelle? Nur dies, dass
in Sachen des Privatrechts die frühern Gesetze in Kraft bleiben, in
Sachen der öffentlichen Gerichtsbarkeit aber fortan die Bestimmungen
der revidirten Verfassung gelten sollen. Ueber den Inhalt der Amuestie­
beschlüsse ist also daraus nichts zu ersehen. Gerade auf das Fort­
bestehen aber der früherll Urtheilssprüche gegen verm'theilte Ver'
bannte soll sich nach Herbst der Schwur des Rathes bei Andokides
a. a. O. § 91 beziehen: Kai ou bEEOf!Ul €VOEIElv OObEdnurw"fl1v I!vEKa
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Angabe ihrem Wortlaute nach als völlig correct zu vertheidigen
scheitert an Unmöglichkeiten 1. W'enn Xenophon in seinem höchst
summarisol1en Berioht II 2, 23 den Amnestiebeschluss nicht be- .

sonders erwähnt, sondern nach den Worten EOOtE OEXEO'Om T~V

EipllVt'JV gleic,h fortfährt /lET<X ot TauTa MO'avbpOll; TE KaTE1TAEl
EIe;; TOV TIElpmii Kai 0\ qluyabe<;; KaTlJO'llV, so hat er ihn als
eine nach der Annahme des Friedens selbstverständliche That­
saclle unerwähnt gelassen. Das ist viel weniger auffallend als
die mit welcher er in ein paar Worten II 3, 2 tiber die
Einsetzung der Dreissig hinweggeht, wenn man seinen Bericht
auch nur mit dem des Diodar (XIV 3) Nur ein Be­

denken, das dagegen geltend gemacht werden könnte, dass Tlm­

kydides in Folge der .allgemeinen Amnestie zurückgekehrt sei,
ist noch zu nämlich ein chronologisches. Er kann
nämlich frühstens in den letzten Tagen des J. 424 verbannt
worden sein 2, der lysandrische Friede aber ist am 16. Munichion

des J.404, d. 1. nach Böckh's Berechnung am 25.j26. April, ab­
geschlossen worden; das gibt eine Zwischenzeit von höchstens
191/3 Jahren, während Thukydides selbst V 26, 5 volle 20 Jahre
seiner Verbannung zählt. Aber vom Friedensschluss bis zum
Amnestiebescbluss konnte Zeit verfliessen. Denn zur Er­

wil'kung der lttlelll waren zwei Volksversammlungen erfonlerlich,

est; deun dllrch diesen Volksbeschluss wurde nicht Aristeides allein,
sondern die Verbannten überhaupt zurückberufen.

1 Die das Psephisma des Oe11obios betreffenden Worte des
Pausal1ias sind klar; aber unmittelbar vorher zeigt sich eine Lücke
des Zusammenhangs. Die ganze Stelle lautet nämlich: dvbpldnwv
OE ßc101 !l€'ra TOV t1!'lrOV 'Emxapivou /l€V o1!AITobpo/lEIV
dc11cl'jc1unoc; Ti}V. ElKova E1!oil'Jc1E KpITiac;, OlvoßilV OE I1Plov Ec1Tlv EC; 00u­
KuMbl1v TOV 'OMpou XPl'Jc1TÖV' lfTjt:plc1/la lUP tvIKl'J(JEV OlVÖß10C; KUTEA9EIV
tc; 'A9ftvac; 00UKUMb11v. Hier fehlt nämlich zu 'Emxaplvou llEV , ..
KplTiac; der Gegensatz; denn das Folgende kann nicht bedeuten, dass
Oenobios dem Thukydides eine Statuc habe,· was weder der
Wortlaut an sich Doch die Begründung gestattet. L. Herbsts
Versuch (a. a. O. S. 330 f.) hier Rinn und Zusammenhang zu fiuden ist
ganz verfehlt; auch seine eigene Uebersetzung gibt keinen. M!Lll braucht
aber den Unsinn nicht auf Rechnung des Pausanias selbst zu setzen;
es genügt nach KptT{(K eine Lücke des Textes anzunehmen, in welcher
Oenobios als Verfertiger oder Gegenstand einer Statue war.

2 Vgl. Anhang I zu der von mir bearbeiteten kleinern Poppo'.
sehen Ausgabe von Thuk. II S. 249.
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des Onomakles das Gegentbeil. Betraf nun die Amnestie von
404 die Verbannten überhaupt, so kann die Rückkehr des Thu-

\ kydides nicht durch einen 11esonclern Volksbeschluss bewirkt
worden sein, sondern das Psephisma des Oenobios muss identisch
sein mit dem allgemeinen Amnestiebeschluss. Denn dass die
Amnestie nicht durch die Ratification des Friedens als solche er­
folgte, sondern durch einen besondern Volksbeschluss, das deutet
nicht nur, wie ich schon früher in dieser Zeitschrift (XXXIX
S. 461) bemerkt habe, der Gegensatz in den oben angeführten
Worten des Andokides (I 80) an, der auch bei TOVe;; <pEulovme;;
KIXTEbEEuO'OE an ein entsprechendes Psephisma denken lässt, son­
dern ergibt sich auch mit Nothwendigkeit aus dem attischen
Staatsrecht. Während nämlich die Ratification des Friedens durch
ein einfaches Psephisma herbeiführt wurde, war für den Amnestie­
erlass vorhel:gehende Bewilligung der libElet. fii.r den Antragsteller
erforderlich, welche imWege des Pl'ivilegienverfahrens durch ein
W1l<JllO'IlU f:rr' &:vbpl beschlossen werden musstel. War daher für die
Amnestie ein besonderer Antrag und Beschluss nöthig, so werden
wir in dem Oenobios, durch den Thukydides die Rückkehr er­
langte, den betreffenden Antragsteller zu erkennen haben. .Pau­
sanias hat also darin eine Ungenauigkeit begangen, dass er den
Oenobios durch sein Psephisma die Rückkehr des Thukydides
durchsetzen statt herbeifii.hren lässt 2, und jeder Versuch seine

TWV TrpÖTEpOV lE"fEV'1/.lEVWV TrAl'jV TWV lpEUTÖVTWV. Freilich besteht hier
der Urtheilsspruoh gegen die lpEU"fOVTE<; fort, aber nur deshalb, weil
sie von der Amnestie des Thrasybulos ausgenommen waren; dagegen
erstreokte sich die durch Lysander ausbedungene Amnestie gerade auf
die lpEU'fOVTE<;. Nichtsdestoweniger stellt Herbst die beiden Amnestie­
besohlüsse ihrem Inhalte nach einander gleioh und weiss den heillosen
Widerspruch, der hierin liegt, durch seine alles überwindende Er­
klärungskunst zu beseitigen. .Nämlich oi lpEUrOVTE<; sind ihm nicht
die FHichtigen Überhaupt, sondern in derselben Rede des Andokides
je naoh Bedürfniss die verurtheilten (§ 91) oder die nicht verurtheilten
Verbannten (§ 80 TOU<; lpEU"fOVTCI<; Ka:rEl'JEEaaeE).

1 Vgl. Goldstaub de &l'JE(a<; notione et usu (Bresl. Philol. Abhd!. IV)
S. 15 ff. Sogar für den Antrag auf Amnestie der dTl/.lot war dl'JEla
erforderlich, wie sowohl im Psephisma des Patrokleides die Eingangs­
worte ~TrEtbl'j ~\I''1lp(JavTo 'Ae'1va'iot n'1v dbElaV Tr€pi TWV &·r(/.lWV Kai
TWV olpEtMv-rwv zeigen als auch das Gesetz bei Demosth. XXIV 45.

2 Dieselbe Ungenauigkeit findet sich bei Corno Nep. Aristid. 1, 5:
sexto fare anno quam erat expulsus populiscito in patriam restitutns
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deren erste nach Poll. VIII 96 die zweite ordentliche einer Pry­
tanie wart, und eine dritte für den Amnestiebeschluss selbst, und
es lässt sich ausserdem annehmen, dass die Athener sich hiermit
ebenso beeilt haben wie mit der Niederreissung der lan­
gen Mauern (Diod. XIV 3, 6. Plut. Lys. 15). Es ist also leicht
möglich, dass nach Erledigung des Amnestiebeachlusses Übel'
191f2 Jahre verflossen waren und Thukydides nun rund 20 Jahre
rechnete. Dazu kommt, dass er als Endpunkt seinel' Verbannung
die wirklich erfolgte RUckkehr angesehen haben kann und ihn
möglicher Weise persönliche Verhältnisse noch längere Zeit nach
dem Amnestiebeschluss in der Fremde festgehaiten h,+ben. Wenn
ich bis jetzt die Amnestie von 404 als eine allgemeine, auf alle
Vel'bannte sich erstreckende betrachtet habe, so bedarf das viel­
leicht einer Einschränkung, die thatsichlich allerdings unwesent·
lieh ist. Im Leben des Thukydides von Marcellinus nämlich
lesen wir § 32 folgende auf Didymos zurückgehende Angabe:
TOU<;; Tap'A811valou<;; Ku8obov bEbwKEVeu TOt<;; q>UTU{J'l rrMv TWV
TIElO'HJTpo:nbwv IlETa rljv frrTav TnV €V LlKEA1<jt. Ich habe nun
in dieser Zeitschrift (XXXIX S. 458 ff.) nachgewiesen, dass TnV
€V rtK€.Ai<jt ein falscher Zusatz ist, weil eine Zllrüokberufung
der I!'lüchtigen naoh der sicilischen Niederlage llumögli.ch statt­
gefunden haben kann, und wir daher TnV llTIUV von der alll
Schluss des peloponnesischeu Krieges durch die Belagerung nnd
eapitulation Athons erfolgten Niedel'lage zu verstehen haben 11.

1 Vgl. Goldstaub a. a. O. S. 123 tr.
i! L. Herbst a. a. O. S. 320 wendet hiergegen ein, es müsse bei

MlIrccllinus nothwenaig angegeben sein, welche ~TTa gemeint sei.
Allein es ist zu entgegnen, dass die entscheidende T\1'Ta des pelopon.
nesisclum an den hier gedacht werden muss, diejenige ist,
welche den I{rieg beendigte. Uebrigens konnte auch bei Diaymos
selbst ans dem weitem Zusammenhang diesel' Worte die Sache klar
sein. Und wenn Herbst weiter eine chronologische Augabe
sei hier gerade beabsichtigt, so ist das nicht richtig; bewiesen wer­
den soll nur, dass Thukydides nach der Riickkehr aus der Ver­
lUl.Ilnung den Tod gefunden habe. Auch das Uebrige, was Herbst im
weitern Verlaufe seiner Auseinandersetzungen gegen meine Beweis­
führung bemerkt, ist nicht stichhaltig. Soweit es nicht sohon duroh
meine bisherige Darstellung widerlegt ist, will ich in Kiirze darauf
eingehen. Auch Philochoros und Demetrios sollen jene Amnestie naoh
dem sicilischen Kriege bezeugt haben. Aber ihr Zeuglliss lautet nur:
01"1 1Cu'llo!:>o<; tM!lYJ 'rOl':; IflEUYOUcrlV; VOll der Zeit ist uicb!.s gesagt. Was

Rbelu. Mus. f. Phil<>l. N. F. XLVI. 18
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Ist dem so, dann erfahren wir hier, dass von der Amnestie des
Jahres 404: das Peisistratidengeschleoht ausgenommen war. Darin
liegt also eine ausdrückliohe Aufrechterhaltung der nach ihrer
Vertreibung über sie verhängten Acht. Hat man nun bei der
Amnestie von 404 dies ausdrücklioh ausgesprochen, so müssen
die Peisistratiden auch von der Amnestie des J. 480 ausdrück­
lich ausgeschlossen worden sein. Denn damals, wo noch 10 Jahre

Herbst einwendet, sonst hätte ihr Zeugniss von Mareellinns
gar nicht angeführt werden können, würde nur dann Gewicht haben,
wenn jene Amnestie sonst feststüncle und Marcellinus wirklich der ge­
scheidte Biograph für den ihn Herbst ausgibt, dem man ein
Missverständniss nicht zutrauen dürfte, Wäre er das, so sollte mall
meinen, er hätte auch gesehen, dass Thukydides, der seiner eigenen
Angabe nach 20 Jahre verbannt war, nicht nach der sionischcn Nie­
derlage zurückgekehrt sein kann. Sogar bei Thukydides selbst findet
Herbst eine Andeutung dieser Amnestie, und zwar VIrr 1, 4 in den
Worten nav,<(l , . , hotlloL lla(lv EUTaK,<Etv; aber man muss mit seinen
Augen sehen, um das darin zu finden. Den Beweis, den ich dem
Schweigen des Andokides entnommen habe, hat Herbst gründlich miss­
verstanden. Wenn dieser, nachdem er I 67 derjenigen gedacht hat,
welche in des Hermokopidenprocesses waren, dann, ohne
eine Rückkehr derselben zu erwähnen, die zu erwähnen er doch alle
Ursache gehabt hätte, weil dadurch die Folgen seiner Denuntiation
gemildert worden wären, I 80 sagt '<oo~ /:oE lpEUlOVTlI;;; OilTE TIlITpoi
J(Xeilll']>;; EinE J(cmEVlIt eile' UIlEl<; EIIll']lpicrM9E, so können wU' doch nicht
umhin daraus zu schliessen, dass auch jene noch zu den lpEuTOVTE\; ge­
hörte!1- Was Herbst dagegen bemerkt, gehört gar nicht zur Sache.
Ebenso wenig begreift Herbst den Schluss, den ich aus Thuk. VIII 70, 1
gezogen habe. Wenn hier nXt'lv '<00>;; qJEUTOVTlI>;; DU KlITnTOV '<O{) 'AXKI­
ßlabou I;VEKlI den Sinn hat: 'sie riefen die Verbannten und Fliichtigen
nicht heim, weil sie soust auch dem Alkibiades die Heimkehr gestattet
hätten', so kann nach dem sicilischell Kriege keine Amnestie mit Aus­
schluss des Alkibiades erlassen worden sein; denn dann hä,tte man ihn
ebenso gut auch ausschliessen könneu. Während ich nun aus
der bei Thukydides vorausgesetzten Unmöglichkeit, den Alkibiades von
einer Amnestie der auszuschliess~u, folgere, dass früheL' eine
Amnestie, die ihn wirklich ausgeschlossen haben nicht ergangen
sein kann, lässt mich Herbst unbegreiflicher Weise an die lYlöglichkeit
ihn auszuschliessen denken. Meine weitere Bemerkung, dass nach dem
Zusammenhange der Stelle hinsichtlich des 'too<; qJEuTOVTCI>;; ou KlI'<nrOV
gegenüber dem Verhalten der frühern demokratischen eine
Aenderung nicht sei, also auch von diesel' die Flüchtigen
nicht könnten zuriickberufen worden sein, bel'iicksi(llJtigt Herbst gar
nicht; sie ist eben unwiderleglich.
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vorher IIippias mit dem persischen Heere gegen Athen gezogen
war, hatte diese Ausnahme eine weit grössere thatsächliche Be­
deutung als später. Wir milssen also annehmen, dass 404 diese
Ausnahnie aus dem Amnestiebeschluss von 480 ebenso wieder­
holt worden ist wie aus dem solonischen Amnestiegesetz die
diesem entnommene Ausnahmebestimmung' (les Patrokleides. Wenn
aber nun bei der Amnestie von 480 diese Ausnahme ausdrilck­
lieh gemacht worden ist, sie aber noch 405 im Psephisma des
Patrokleides in der alten auch den Kylon und seine Anhänger
in sich begreifenden Form des llolonischen Amnestiegesetzes er­
scheint, so werden wir daraus folgern milssen, dass auoh 480
und demgemäss auch 404 dieselbe Form verwendet worden ist
uml also die Ausnahmebestimmung nioht 'lTA~V TWV TIelO'l(1Tpa­
nbwv gelautet hat, wodurch nur ihr wesentlicher Inhalt wieder­
gegeben wird, sondern 'lTA~V ö(1m EK 'lTpumveiou KaTablKa(1elvT€~

um) TWV ßW11A.€WV E'lTt TUpaVVU.l1 ElpeuTOV oder wie im Psephisma
des Patrokleides 'lTA~V 0(101t;; EK 'lTpuTav€iou ~)lKa(1eel(11V U'ITl)

TWV ßa(11Mwv E'lTt Tupavvibl Tl<;; E(1n lpUTft. Ist nun die Aus­
nahme in dieser oder ähnlicher Form bei der Amnestie von 404
gemacht worden, wie mir wahrsoheinlich dünkt, so hat Andolddes
sie wegen der geringen thatsächlichen Bedeutung, die sie damals
llatte, I 80 bei dem AusdnlOk TOUe.; lpeUTovrae.; KaTeblta(19€
nicht beriicksichtigt und ebenso wenig den unwesentlichen Unter­
schied, der so vorhauden war zwischf:'n den 404 amnestirtell und
den von Patrokleides ausgenommeuen lp€UTOVT€e.;, die in seiner
Gegenüberstellung ebendaselbst als die nämlicllen erscheinen.

VQn der Amnestie des J. 403, zU der ioh jetzt übergehe,
müssen wir unterscheiden eine dieselbe vorbereitende Massregel,
nämlioh den zwischen den Demokraten im Peiraieus .und den
Oligarchen in der Stadt unter Vermittelung des Königs Pausa­
nias und einer spartanischen Friedensdeputation von 15 Männern
geschlossenen Versöhnungsvertrag. Ueber diesen berichtet Xenoph.
Hell. Ir 4, 38 folgendermasseIl : 0\ b€. (TIaU(1aVla<;; Kat 0\ 'lTeVT€­
Kalb€Ka avbpe;;;) blllAActEav €lp' ~T€ elp~V'l'JV IlEV EX€lV 'lTPO~

aAA~Aouc.;, U'ITl€Val bE E'lTt Ta eaUTWV EKa(1TOU~ 'lTA~V TWV TPlll.­
Kovra Kai TWV ~vbeKa KaI. TWV e.v T4J TI€lpal€\ apEdvTWV b€K{x'
Ei bE nv€c; lpOß01VTO TWV Et a(1T€WC;, EboEey allTO\<;; 'EAeucr\'va
KaTOIKE1y. Es wurde also bestimmt, dass jeder ungeschmälert
bleibe in seinem Rechte und Besitze mit Ausnahme der Dreissig,
der Elfmänner und aer Zehmniinner im Peil'aieus nDlI dass es
denjenigen 1'on den Oligarchen iu (leI' Stadt, welche sich trotz-



276 Stahl

dem nicht für sicher genug hielten, gestattet sei sich in Eleusis
niederzulassen, d. h. mit den dort befindlichen Dreissigmännern
zu vereinigen 1. Dieser Vertrag ist mit einer Deputation der
Demokraten abgeschlossen worden; denn ihr allgemeiner Einzug
in die Stadt fand erst darnach statt (Xen. Hell. II 4, 39. liYS.
XIII 80 f.). Nach dem Einzug ist dann der Vertrag von beiden
Parteien beschworen worden. Das ergibt sich unzweideutig aus
Andok. I 90, wo dieser Eid bezeichnet als Ö KOtVO<; Ti)
rrOA€l &rr6.(fl~ OV O/lW/lOKaT€ rr6.vT€<; /lETa Ta<; {)UXna"{tt<;; auch
bezieht sich darauf Oll /lEVTOl '(€ u/la<;, wavbp€<;,&ElW ~"{w Wv
O/lW/lOKaT€ rrapaßllVat oöbEv in der Rede Thrasybuls bei Xen.
HelL Ir 4, 42, und Wenn man in seiner Erzählung die Erwähnung

1 Ebenso ist zu verst.ehen Diod. XIV 33, 6 't"01<; b' €uAa~ou,.u!VOl<;

1111 Tl TI6.eweft blli 't"d TEVOIl€Va KetTU 't"o auve)(.er; etu't"wv dblKT]llet't"U 't"itv
, EA€ua1va Ket't"OIK€1v auve)(.wPllaall. Ohne Grund hat Grosser
(die Amnestie des J. 403 n. eh. 8.10) die aufgestellt, diese
Erlaubniss gehöre nicht zum Vertrage, sondern sei als eine thatsiich­
liehe Bemerknng des Erzählers aufzufassen, weil die Schwurformel bei
Amlok. I 90 auf sie nioht Bezug nehme. Allein einmal ist diese Sohwur­
formel, da sie mit Keti anfängt, unvollständig Andokides kam es
nur auf den die Amnestie als solohe betreffellden Theil derselben an),
und dann war auch eine Beschwörung jener Bestimmung kaum noth-

da sie duroh die unmittelbar darauf erfolgte thatsäohliohe
erledigt wurde. Darauf bezieht sioh ohne Zweifel Lys.

XXV 9 TWll 'EAEuotllab€ uTIoTpa\jlet/J.EVWlI, wo naoh Frohberger zu über­
setzen ist . von denjenigen, die sich naoh Eleusis absohreiben Hessen',
d. h. die sich als solche einschreiben liessen, die nach Eleusis abgehen
wollten. GrosseI' freilioh will das von einer Liste ihrer Anhänger ver-

welohe die Dreissig bei ihrem Abgange nach Eleusis hätten
anfierti.gen lassen (Jahrb. für Phii. XCIX S. 203 ff.); aber die Dreissig
hatten eine solche Liste viel weniger nöthig als die athenischen Be­
hörden, für welche ein Verzeiohniss derjenigen, welche durch ihren
Abgang nach \Eleusis und den Anschluss an die auf den
Sohutz des Yersöhnungsvertrag-es verziohteten, in Hinsicht seiner Ans-

ein Bedürfniss war. Die 25. Rede des Lysias, die nur den
Versöhnungsvertrag kennt, ist also vor dem definitiven Amnestiebesohluss,
aber wegen § 9 €Irrl b€ O'tTIV€<; 'l'WV 'ElI.wCf1vab€ dTIOTpet\jletll€lIWlI eE€A­
90v't"€r; 1l€9' 0llwV €1tOAIOpKOUV TOUr; Il€e' aOTWlI unmittelbar nach dem
Feldzug gegen Eleusis gehalten worden. Also ein Grnnd für jeue
Meinung Grossers ist nicht vorhanden; sie wird aber auch nur mög­
lich durch eine Aenderung des sonst und selbst
wenu man mit ihm TOU't"01<; statt ath01r; liest, schliesst sich der be­
treffende Satz in dem von ihm verlangten Sinne nur in }lochst unge­
schickter 'Veise an (ha Vorhergehende an,
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der Sache vermisst, BO mÜS8en wir annehmen, dass sie in der
nach § 39 offenbar vorhandenen Liicke ausgefallen ist. So wird
denn auch dieser Versöhmmgsvertrag (bHxHa.ya( And. I 90. Lys.
XII 53. XIII 80. Isokr. .xVIII 25) als ÖP'KOl 'Kat <ruv9il'Kal oder
<ruv9~1<aI Kilt ÖPKOl bezeichnet von Lys. XIII 88. XXV 23. 28. 34.
I8ob. XVIII 29. Pseudo-Lys. VI 39. Insofel'll uun der Vertrag
jedem Biirger Besitz und Recht garantirte, enthielt er auch eine
Amnestie aller frühern Vorgänge, auf Grund deren sie hätten
angefochten werden können, und darauf bezieht sioh del' uns bei
And. I 90 im Wortlaut erhaltene Theil des EidschwlUS: Kat ou
/lVll<rIKaKn<rW TWV TIOAlTWV oub€vi TIA~V TWV Tpl<l.l<OVTa. Kai TWV
EvbEKa (1<at TWV tv TTElpalEl b€Ka), ouM: TOUTWV öe;; <Xv €9€AlJ
EU9uvae;; blbOval Tile;; apXilc;; ~<; ~ptEV1. Er enthält eine Bestimmung,
die wir bei Xenophon vermissen, nämlich dass selbst die von der
Amnestie Ausgeschlossenen derselben theilhaftig werden konnten,
wenn sie sich der Rechensohaft unterzogen 2. Auf diesen Vertrag,
der vereinbart wurde unmittelbar vor dem Einzug der Demokra­
ten, welcher nach Plut. de glor. Ath. 7 am 12. Boedromion (21­
SOllt. naoh Böckh) 403 stattfand, und beschworen wurde unmittel­
bar nach demselben, bezieht sich auch Anel. I 81 €TI€lbf] ETIaVJ1A­
aETE t1< TT€lpaIW~, lEv6/l€vOV €<p' U/lIV T1Jlwp€t<r6al i'fYVWTE €{iv
Ta lEl€VT}Jl€Va • . ., 1<al i'fboEE /ln /lVll(1l1<a'KElv aAAnAOIe;; TWV
lEY€VT}MEVWV,' wo indessen Vereinbarung nnd Beschwörung des
Vertrags nioht näher untersohieden wird. Er unterscheidet sich
von dem spätern Amnestiebesc1lluss hauptsächlich daduroh, dass
er kein Volksbesohluss und daher auch kein Staatsact, sondern
nur ein Parteivertrag ist. Abgesellen von der Art, wie er zu
Stande gelrommen ist, ergibt sich das auoh daraus, dass ein
reohtmässiger Volksbeschluss erst nach .Einsetzung der gesetz­
mässigen Regierung, ,also erst seit dem, Amtsantritt des Arohon
Eukleides möglioh war. Diese Einsetzung der gesetzmässigen
Regierung berührt Xerf. HelL II 4, 43 nach dem Bericht über

1 Man ist jetzt so ziemlioh allgemein darüber einverstanden, dass
dieser Eidschwur zum Versöhnungsvertrag gehört und c1emgemäss aus
Xen. Hell. II 4, 38 in der bezeichneten Weise zu ist. Es ist
daher unnöthig, auf frühere abweichende Ansichten einzugehen.

2 Von dieser Clausel scheinen Pheidon uml Eratosthenes, die
allein von den Dreissig nicht nach Eleusis gingen (Lys. XII 54), Ge­
brauch gemacht und dadul'ch ihr Verbleiben in der Stadt ermöglicht
zu haben.
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die Rede Thrasybule 1 mit den Worten Kat Ton: /-lEV apxd<;;
KaTa<JTI1<JaJl€Vot ETIOAITEUOVTO, um unmittelbar darauf fortzu­
fahren: U<JT€P4J OE XPOV4J aKou<Javw;; tEVOU'; /-l1<Jeoü<JeaL TOU';
'EAEUcrivI, <JTpaTEu<JaJlEVOI TIavbl1/-lEt ETI' aUTou<;; TOU<;; /-lEv
<JTpanrrOu.; IlIhwv d<; AOIOUr; EAe6vrar; UTI€KTElVaV, TOt'; M:
aAAOt.; E1<JTIE/l1jJaVTE'; TOU'; <plAOU'; Kat UvalKaiou.; ETIEI<Jav
<JuvaAAaIUVllt' Kat O/-lO<JaVTE'; ÖpKOU'; ~ /lDV 11t1 /lvl1<JIKaKJ1<JElv,
En Kat VUV 0110U TE TI01UTEUOVTaL Kai Toi.; OpKot<;; f./-lI1EVEI 0
bUIJo<;;. Auf dieee nach Com. Nep. Thrasyb. 3, 2 von Thrasy­
buloe beantragte Amnestie 2 muss sich nun beziehen, obgleich
Andokides sie nicht besonders erwähnt, der von ihm I 91 er­
wähnte Schwur des Rathes: Kai OU betoIJaL EVOEltlV oubE &11:0:­
IWlnV lVEKa TWV TIpOTEpOV IEIEVI1IJeVwv TIATIV TWV <PEU10VTWV
und der der Heliasten: Kal DU /lVl1<JIKaK~<JW oöOE an4J TIE1<JO­
IJat, ljJl1<PIOUIJat K(lT(X TOU'; KEI/l€VOU<;; VO/lOU<;;. Jener wint
nämlich eingeführt durch TI OE ßOUAn av TI dEl ßOUAEuou<Ja TL
O/lVU<JI; dieser durch u/lEi.; ö' aö, w 'Ael1vaiot, Ti o/lO<JaVTE<;;
OIKal:€T€; und es ergibt sich sowohl aus iJ &El ßOUAEUOU<J(l als
auch aus der Anwendung 'des Präsens bei O/lVU<J1 und bIKul:€T€,
dass diese Eide noch im J. 399, wo Andokides wahrscheinlich
die Mysterienrede hielt 8, geleistet wurden. Uehrigens wird auch

1 Schon hierdurch wird Grossers Meinung unhaltbar, dass in der
Versammlung, vor welcher Thrasybulos sprach, die vorher vereinbarte
Amnestie durch ein regelrechtes Psephisma beschlossen worden sei
(die Amn. des J. 403 S. 13 ff.), und er hätte dafür nicht Val. Malt. IV 1
anführen dürfen (S. 3~)), wo sieh das plebiscitum ne qua praeteritarum
rerum mentio fieret offenbar auf die von Xen. II 4, 43 berichtete
Amnestie bezieht. Es wäre ja auch nöthig gewesen vorher {iOEICt für
den Antragsteller zn beschliessen. - Dass der Versöhnungsvertrag
sich auch dadurch von dem Amnestiebeschluss unterscheide, dass er
nur die Angehörigen der einen Partei gegen die der andern und nicht
auch gegen die der eigenen Partei geschützt habe, dal'f man wegen
Lys. XIII 89 f. nicht annehmen; denn dass der hier geführte Beweis
sophistisch ist, zeigt der Widerspruch iu TWV 'lrOAITWV OUOEV{ im Eid­
schwur bei And. I 90.

S In seinen Worteu: praeclarum hoc quoque Thrasybuli quod
reconoiliata pace, cum plurimum in civitate posset, legem tulit ne quis
ante aotarum rerum aeousaretur neve multaretur; eamque iIli oblivionis
appellarunt bezieht sich reconciliata pace auf den von ihm vorher be­
ric]lteten Versöhnungsvertrag. Selbstverständlich hat Thrasybulos seinen
Antrag erst nach vorher bewilligter dou« gestellt.

a Vgl. Blass die att. Beredsamk. I S. 279 f.
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hier von beiden Eiden, d!> das Angeführte an beiden Stellen mit
Kat beginnt, nur ein Thei! vorgebr!>cbt; es würde das auch schon
daraus folgen, d!>ss der Zeitbereich der Amnestie in dem zweiten
Stücke gar nicht, in dem ersten nur unzulänglich durch EVEKa
TWV :JiPOT€POV T€T€Vl1IJEVWV bezeichnet ist; denn wäre keine
nähere Bestimmung des 'ltPOT€POV vorangegangen, so würden ja
Vorgänge bezeichnet werden, die der jedesmaligen Leistung des
Eidschwurs vOl'auslägeu, während doch nur solche gemeint sein
können, die vor den AmneBtieerlass fallen. Wähl'end nun der
Heliasteneid an und für sich klar ist, hat der des Rathes in
zweifacher Beziehung Schwierigkeit bereitet, sowohl hinsichtlich
der Evb€ltl\i und &'ltaTwT~ als hinsichtlich der Ausnahme 'ltAllV
TWV q:J€UyOVTWV. Was nun zunächst diese betrifft, so fehlt sie
allerdings bei Xen. Hell. II 4, 43; aber sie ist von ihm offenbar
ebenso ausgelassen worden wie beim Versöhnungsvertrag II 4, 38
die Bestimmung oube TOlhwv ot;; uv e9E!AlJ €uauvat;; l:l1Mvm Tfit;;
dpxilc; fit;; ijpE€v. Man hat aber bezweifelt, ob es damals noch
]'lüchtige gegeben haben könne; denn die Dreissig, welche bei
Eleusis Feldherrn gewesen, seien naoh Xenophons Berioht alle
getödtet worden, mit den übrigen habe man sich a.usgesöhnt 1.

Ob alle Dreissigmänner Feldherrn gewesen sind oder nioht, ist für
die Frage völlig gleiohgültig, da alle diejenigen, welche nicht als
Feldherrn getödtet worden waren, der Wohlthat der Anssöhnung
theilhaftig wurden. Aber Flüchtige konnte es damals immerhin noc}]
geben; freilich müssen sie zu denen gehört haben, welche SChOll von
dem frUhern Versöhnul1gsvertrag ausgeschlossen waren oder sich
ausgesohlossen hatten. Letzteres hatten offenbar alle dieJenigen ge­
than, welche a.uf die Wohlthat des Versöhnungsvertl'ages dadurch
verzichtet hatten, dass sie sich zu den Dreissig nach Eleusis begaben.
Von den Elfmännern und den Zehnmännern im Peiraieus, die im
Vertrag selbst ausgeschlossen waren, werden sich wahrscheinlioh
die meisten ebenfalls naoh Eleusis gewandt haben; aber es ist,
immerhin denkbar, dass einige, weil sie ihrer Sache nicht trauten,
ausser Landes gegangen sind; auch als die Athener mit ihrem
ganzen Aufgebot gegen Eleusis heranrückten, mochten einzelne
der Dreissig oder ihrer dOl't befindlichen Anhänger die Hoffnung
des Widerstandes aufgeben und ihr Heil in der Flucht suohen.
In die Amnestie sind dann eben nur diejenigen aufgenommen
worden, mit (lenen die Aussöhnung stattgefunden hatte, nioht die

1 Vgl. Grosser a, a, O. S. 19 f.
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Flüchtigen 1. Dass Xel1ophon in seinem höchst summarischen
Bericht von dieser Flucht nichts erwähnt, ist ebenso wenig auf­
fallend, als dass er n 4, 43 die heziigliche Ausnahmebestimmung
der Amnestie ausgelassen hat; beides hängt zusammen. Was nun
die €VbEltl<;; und arrarwr~ betrifft, deren Annallme dem Rathe
sein Eid untersagt, so hat man sie verschieden gedeutet. Die
eine Meinung geht dahin, dass diese Klageformen nach ihrem
sonst bekannten Bereiche im fünften Jahrhundert zur Competenz
des Rathes gehört hätten 2. Aber daim würde der Rath nur die
Anklagen in diesen beiden Formen. haben abweisen müssen, eine
daa'flEAla anzunehmen würde ihm immel' noch freigestanden
haben. Dazu kommt ein zweiter Grund. Andolddes nennt näm­
lich unter denjenigen, welchen die Amnestie zu Gute gekommen
sei, auch I 92 f. !;leinen Hauptankläger Kephisios, der 90 Minen,
die er an Staatspacht schuldete, nicht bezahlt und sich der Strafe
des Fussblocks durch die Flucht entzogen habe, jetzt aber zurück­
gekehrt sei, von der Zahlungspflicht frei zu sein beanspruche
und sein volles Bürgerrecht ausübe. Als Flüchtling nun wäre
Kephisios unter die Ausnahme gefallen und wegen Uebertretung
der auf ihm als Staatsscbuldner lastenden Atimie wäre gerade
die arraTWrtl oder lvbEltl<;; die zuständige Klageform gewesen.
Dieser Fall des Kephisios spricht auch gegen die andere Deu­
tung, welche annimmt, alle öffentlichen Proeesse hätten damals
vor den Rath gehl'acht werden können und die &rraTwT~ beziehe
sich auf diejenigen, bei welchen es gestattet gewesen sei, den
Angeklagten in Haft zu nehmen 3. Denn auch bei dieser richter-

1 Wenn GrosseI' a. a. O. S.18 meint, unter den ausgenommenen
lp€VrOVT€<; seien alle die zu verstehen, welche während der frühern
Demokratie mit Verbannung bestraft weder das bei der Uebergabe
Athens 404 erlassene Deeret der Zurückberufung der Flüchtlinge be­
nutzt noch sich den Befreiern angeschlossen noch selbst llach dem
Fall von Eleusis sich nach Athen zurückbegeben hätten, so ist das
ganz unmöglich. '<Vie konnte man von dieser Amnestie diejenigen
aUBsohliesseu, die nicht nur durch die frühere schon begnadigt waren,
sondern auch an der Gewaltherrschaft der Dreissig gar keinen Antheil
genommen hatten?

2 Meier-Schöm. a. a. O. S. 138 f. Mit Unrecht wird dort mit
dieser l!:Vb€lE€<; auoh And. I 111 zusammengebraoht; denn die hier er­
wähnte Mittheilung des Königs an die Prytanen und die sich dara.n
anschliessende Bathsverh&ndlung betrifft lediglich die lK€Tl')pt(l (§ 110),
und selbst über diese kommt es nicht zur Aburtheilung.

3 Menss de drrurUl'fil<; actione (Bresl. Dissert. 1884) S. 33.
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lichen Befugniss llätte der Rath gegen Kephisios, weil er flüchtig
gewesen war, wegen Uebertretung der Atimie die Klage an­
nehmen müssen. Mir sclleint es, dass man jenen Fall des Kellhi­
sios mit der Ausnahme des Rathseides nur dann in Einklang
bringen kann, wenn man die richterliche Competem: des Rathes
nicht über den auch SOllst bekannten Bereich der bei ihm anzu­
bringenden EIO"<XT"(EAla ausdehnt und dann arr<l'fwy~ und €VhEIEll;;
als verschieden'e Arten diese einzubringen betrachtet. Da die
Uebertretung einer Atimie nicht in den Bereich der ElO"<X'('fEAi<l
gehörte, so konnte eine darüber übel'haupt nicht und
also auch nicht im Falle des Kephisios beim Rathe angebracht
werden; von der Ausnahme nATiv TWV qJEUYOVTWV wurden also
nur die politischen Verbrecher betroffen,für welche die ElO"<lY­
lEAl<l nach dem VO/lOC; E10"<l'('fEATtKOC;, der wahrscheinlich in diese
Zeit fällt! und ihren hel'kömmlichen Bereich gesetzlich bestimmte 2,

die zuständige Klageform war, und diese Art der Ausnahme ent­
spl'icht ja auch allfs beste dem Anlass und Zweck des Amnestie­
beschlusses. Dieselbe Ausnahme galt natürlich auch für alle
Frocesse, die in dieser Klageform direct an das Volk gebracht
wurden, da dies nur durch Vermittelung der Prytanen und Proe­
droi gesohehen konnte, die Rathsmitglieder waren. Da aber der
Heliasteneid die Ausnahmebestimmung nMv TWV qJEuToVTWV nicht
enthielt, so erstreckte sich in den übrigen Processen die Am~

nestie auch auf FlUohtige, und deswegen konnte Kephisios unter
ihrem Schutze heimkehren. Da nun, wenn der Rath oder die
Volksversammlung eine ElO'<lHEAi<l annahm, der Angeklagte jedes­
mal in Haft genommen wurde, wenn die Klage auf npohoO'i<l
oder K<lTaAuO"t~ TOß h~lloU lautete, in den übrigen Fällen, wenn
er nicht drei Bürgen stellte, so ist es leioht denkbar, dass,
wenigstens in gewissen Fällen, auch der IHäger persönlich de}J
Angeklagten verhllften und vorführen konnte, wenn er dazu in
der war; sonst wurde die Sache durch einfache Anzeige
erledigt. Wir hätten also hier ein doppeltes Verfahren bei der
EIO"<lHEÄi<x, das dem der KaT' EtOXI1V so genannten Klageformen
der arr<lTW~ nnd €VhElttC; ähnlich war. Freilich eine &nalwTiJ
E'It' mho<j)wP4J konnte in unserm Falle, wo es sich um Flüch­
tige handelt, nicht stattfinden. Aber eine arraYElv wegen began­
gener Verbrechen, wenn aucl1 nicllt zur VermtheiIung, so doch

1 M. Jj'räl1kel die att. Geschworenengerichte S. 77.
2 Vgl. Meier-Schöm. a. a. O. S. '314 ff.
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zur Bestrafung, kommt auch sonst bei Flüchtigen vor, wenn sie
sich betreffen lassen (Lyk, 121. Demosth. XXIII 28. 31). Und
an sich liegt ja auch das En' lXUTEepWplJ.' nicht in der allgemeinen
Bedeutung der unlXTWTtl 1. Man wird unsere Erklärung um 80

annehmbarer finden, wenn man erwägt, dass fÜr die beim Rath
oder beim Volke angebracllte Meldeklage sich die besondere Be­
zeichnung EiO"lXTlEAia erst allmählich im Sprachgebrauch festge­
setzt hat 2. Es bleibt nun noch zu erörtern, gegen welche Art von
Anklagen die Amnestie des Thrasybulos Sicherstellung gewährte,
Auszugehen ist hierbei von einem Gesetze, das in Verbindung
mit der von Teisamenos Verfassungsrevision (And.
I 83 f.) erlassen worden ist nnd nach And. I 87 und Demosth,
XXIV 56 folgendermassen lautete: Ta(; M: blKlX(; Ka1 Ta~ blaha~

oO"at ErEVOVTO En1 T01(; VOIJ,Ol(; EV bl'jIlOKPlXTOVIlEVlJ T\i 1tOAEl
Kupiac;; ElVaI, onoO"a Ö' €n1 TWV TpH1KOVTa EnpaX8l'j fl blKl'j
EÖ1Ka0"811, fl ibilf ~ Öllll00"l~, aKupa EiVlXl' TO'i~ bE V61l0l~ XPll0"8al
an' EUKAeibov aPXOVTO~ 3, und von der dazu VOll Andokides eben­
daselbst § 86 gegebeuen Erläuterung: Tae;; IlEV biKae;;, Wavbpec;,
Ka.1 Tac; bu:xhae;; EnOlnO"lXTE Kupia.e; ElVCl.l onoO"Cl.l EV bl'jIlOKpaTou­
IlEVr;J (T\i) nOA€l ETEVOVTO, onwc;; IlnTE xpewv dnoKonal Eiev
,.lllTE MKat &vablKOI rlTVOlVTO, dU&. TWV iMlUV O"ullßoAailUv al
npaEwj; El€v' TWV ('Je bl'jlJ,oO"ilUV <Eq>') onOO"OlC;; fl ypllepcd eiO"lV
~ q>aO"€l~ 11 EvbefE€u; 11 dnllTWTlli 4, TOUTWV EV€Kll To'ie; VOllmc;;

1 Auch sonst wird drral'wl'tl in der allgemeinen Bedeutung 'Ab­
fii},,'nlI1«' oder 'Verhaftung' gebraucht, ohne dass es die Inageform
bezeichnet; so z. B. bei Xen. Anal). VII (1, I} und Polyb. V 27, 5. Beim
Verbum ist die allgemeine Bedeutung häufig. Vgl. Meuss a. a. O. S.23.
So kann auch ~VbEltl<; 'Anzeige' Überhaupt bedeuten; denn €VbE1KVUvm
t'lird so öfter gebraucht. Vgl. Meier-Schäm. a. a. O. S. 290.

2 Vgl. M. Fränkel a. a. O. S. 76 f,
a Das b€ zu Anfang fehlt bei Demosth. Die Bestimmung orrocra

. dKupa EivaI findet sich bei Andok. nicht; dass sie aber, obgleich
lJei Demosth. getrennt angeführt, mit dem Vorhergehenden zusammen­
gehört, zeigt der Gegensatz zwischen €rrl TOI<; vOllOI<; und €rrl TOOV
TplaKovTlX. Die letzte Bestimmung findet sich nur bei Andok.,
falls unvollständig, wie sowohl seine eigene Erläuterung als der mangel­
hafte zwischen TOle; bE VOllOI<; und Ta<; bE MKa<; Kai Ta<;
blaha<; zeigt. Wahrscheinlich ist sie nach jener so zu vervollständigen:
TOOV <JE bl111ocr[WV tq>' orrOcrol<; 11 yplX<pa[ Elow fJ <purrEI<; fj tvb€it€le; fl
u'lta"fw"ful TOI<; VOllOI<; xpi\rreul urr' EUKAdbou dp)(OVTOC;.

4 Da unter deu neben don "fplX<pul el'wähnten hesondern Arten
der Klage die eicrlX"f"fElda fehlt, so werden wir annehmen müssen, dass
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(\jJlllpIO'Mge xpfj0'9(u an' Eöd.€ibou lipxovro~. Denn wo .Ando­
kides auseinandersetzt, wie die .Amnestie seinen Anklägern zu
Gute gekommen sei (I 92-100), führt er ihre Rechtsgiiltigkeit
darauf zuriick, or1 Toi~ V61!01~ bEi Xpfj0'9cu an' EUl(AEibou
llpxovTo~. Da nun nach Andokides' Erläuterung in privatrecht­
licher Hinsicht die unter der frUhern demokratischen Regierung
gefällten Rechtsentscheidungen auch nach Eukleides ihre Gel­
tung behalten sollen, so kann sich die von Eukleides an geltende
Amnestie nur auf die öffentlichen Rechtshändel beziehen. Und
zwar muss sie sieh beziehen auf sämmtliche öffentliche Vergehen,
nicht bloss auf solche, die einen speeiell politischen Charakter
trugen j denn von den Anklägern des Andolddes hat nicht nur
Epichares ihre WohIthat genossen, der unter den Dreissig Raths­
herr war und nach dem Psephisma des DemoIllmntos hätte vogel­
frei sein mÜssen (I 95)1, sonclern aucll Kephisios, der sonst als
Staatsschuldner 2 wegen Uebertretullg der Atimie hätte belangt
werden können (1 92 f.), und Meletos, der sich eines Mord­
anschlages schuldig gemacht hatte (1 94). Insbesondere ersehen
wir aus dem Beispiele des Meletos s, dass sich die Amnestie auch
auf solche Vergehen erstreckte, welche in den Umfang der MK(U

lpOVIKat fallen; das ist daraus erklärlich, dass diese hinsichtlich
der Bestrafung zu den öffentlichen Prooessen gehörten 4, von
denen sie sich nur durch die Beschränkung des Anklagerechts
unterscheiden. Der .Fall des Kephisios legt die Frage nahe, 'ob

sie ähnlich wie im Rathseide in der Bezeichnung tvbe!EelC; ft dmlTwTCI.!
enthalten nur dass hier ausserdem damit auch die speciell so ge­
nannten Klageformen gemeint sind. So bestätig-t sich auch hier dia
oben vom Rathseide Erklärung. Was die ebenfalls fehlende
ditoTpaq111 und €ljlf]TllO"IC; betrifft, so ist jene eihe besondere Abart der
ljlUOtC;, diese der ~Vb€IEtC;, und sie sind dRher in diesen miteiubegriffen.

1 Das Beispiel des Epichares beweist, dass das Psephisma des
Demophantos nicht, wie I.Jyk. 124 f. irrtlliimlich angibt, nach dem
Sturze der Dreissig erlassen oder, wie Neuere auf ihn gestiitzt annehmen,
erneut sein kann; denn dann hätte es Gültigkeit gehabt und auf
Epichares Anwendung gefunden.

2 Zwischen dem Zeitpunkt, wo die von Ii:ephisios zu leistende
Zahlung faUig wurde, und dem Amnestieerlass können keine 8 Pry­
tanien verflossen sein j denn mit der neunten wäre Verdoppelung der
Schuld und Vermögeusconfiscation einl!et,reten.

a Unter dieselbe Kategorie fallt der von Pseudo-Lys. VI 45 er­
wähnte Fall des Batraohos. Vgl. Lys. XII 48.

t Vgl. Meier-Scllöm. a, a. O. S. 200.
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die Amnestie nicht auoh die Staatsschuldner umfasst habe; denn
er beansprucht ja von seiner PacMschuld frei zu sein (aEwl: Ci
EX€l U/lWV EKAEEa<;; /lft arrobouvaL). Indessen lässt sich der Be­
griff des /lVl1<iLKaKfj<iCU schwerlich so weit ausdehnen; und da
Ra.th und Heliasten diese Amnestie, so viel wir sehen, nur hin­
siclltlich ihrer richterlichen Functiollen beschwören, so ist es klar,
dass sie nur gegen gerichtliche Anklagen sichert; solche aber
fanden wegen fälliger Staatsschulden an sich nicht statt, da diese
ohne Weitel'es executorisch waren. Endlich ist es auch zweifel­
haft, in wieweit der Anspruch des Kephisios rechtlich begründet
war. Er konnte denselben lediglich daraus folgern, dass er wegen
Uebertretnng der auf Staatsschuldnern lastenden Atimie, die er
sich vor der Amnestie :i\ugezogen, in Folge dieser nicht belangt
werden könne; in der That aber war Kephisios, da kein Schulden­
erlass erfolgt war, noch immer Schuldner und hätte, da er in
Folge des noch andauel'llden Schuldvel'hältnisses aucll nach der
Amnestie noch ihl/lO<;; war, wegen NicI1tachtllng (liesel' Atimie
angeklagt werden können 1, Daher glaube ich, dass Kephisios
olme zureichenden Rechtsgrund von der Zahlungspfiicht befreit
zu sein beanspruchte und die Amnestie sich lediglioh auf öffent­
liohe Vergeben bezog, und zwar solche, (Ue vor Eukleides' ArcllOn­
tat begangen waren. Denn diese Zeitbestimmung ergibt sicl1 daraus,
dass bel Andokides die Wirksamkeit der Amnestie selber nach
dem oben angefUhrtel1 Gesetz davon abhängig gemacht wird, on
TOt<;; VOIlOt<;; b€t xpf\<i9aL arr' EUKA€Lbou apXOVTOC;;. Offenbar ist
diese Amnestie bei dem Friedensschluss mit den Oligarchen in.
Eleusis ausbedungen worden. Deshalb wird sie denn auch von
Pseudo-Lys. VI 45 gerade wie der frUhere Versöhnungsvertrag
ebendaselbst 39 durch <iuv9 f\ Ka 1 Kat ÖpKOl bezeiohet. Auch
ihrem Inhalte naoh kann sie sich von diesem nicht wesentlioh
unterschieden haben. Denn Andokides unterscheidet beide weder
I 81 2 noch I 90-92 und auch Pseudo-Lysias maoht wedel' hin­
sichtlioh ihrer Bezeichnung Doch hinsichtlich ihrer Bedeutung

1 Etwas Aehnliches scheint auch Pseudo-Lys. VI 42 anzudeuten
mit den Worten {(fw<; OUV Kai KIl<j>U1{OU &VTIKa1:IlTOp~aE1, Kai l!tEI 0 1:1
h€TEtV' 1:a rap dhll8fj XPJ1 Mlm.

2 Man könnte allerdings hier €jVWTE tiiv 1:a TETEVl')f..IEVa vom
Vcrsöhllungsvertrag und €botE f..Ii) /J.vl1mKaKElv dAAtlAOI<; TWV lETEVllf..lE­
vwv vom Volksbeschluss aber eille zeitliche Verschiedenheit
ist gar nicht angedeutet und wie hier €OOtE f..Il1 /J.vllatKUKEIV, so heisst
es I 90 vom Versöhnungsve.rtrag IlJf..IVUTE f..Il1 f..IVIlO'U<UKtlO'EiV,
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einen Untel·schied. Der spätel'e Volksbeschluss hat also den
frühem Parteivertrag einfach bestätigt nnd nur hinsichtlicll der'
frühem Ausnahme diejenige Modification eintreten lassen, die der
eleusinische Friedensvertrag erfonlerte. Wenn es von Demosth.
XL 32 als eine besondere Milde hervorgehoben wird, dass nicht
einmal die Söhne der Dreissig des Landes verwiesen wurden, so
sind offenbar diejenigen der DreislJig zu vel'stehen, die entweder
getödtet oder flüchtig waren j denn die ttbrigen fielen unter die
Amnestie 1.

Die letzte Amnestie, deren wir noch in Kiirze zu gedenk en
haben, ist zugleich mit andern zum Schutze des Staates dienen­
den Massregeln gleich nach der Schlacht bei Chäronea VOll

Hypereides beantragt worden 2. Sie erstreckte sieh nicht nur auf
die UTI/lOl (Pseudo-Demosth. XXVI 11. Lyk. (1), sondern auch
auf die Verbannten (Rutil. Lup. I 19. Hyper. fragm. 31. 32), und
unter den UTl/lOl waren aueh zugleich die Staatsschuldner ein­
begriffen (Suid. s. v. <XTr€\jJTjq>lauTo). In letzterer Beziehung deckte
sieh also das Psephisma des Hypereides mit dem des Patl'oldei­
des, wie das bei jedem allgemein auf lhl/lOl beziiglichen Amnestie­
erlass nothwendig warB. Dallselbe wird also auch bei der solo­
nischen und der von Themistokles beantragten Amnestie der Fall
gewesen sein. Da die Amnestie des Hypereides sich auf VeI'­
bannte und lhl/lOt bezog, so war sie ihl'em ganzen Umfange
nach der des· Themistokles gleich, und wir diirfen annehmen,
dass sie diese in gewissem Sinne zu ihrem Vorbilde gehabt hat.

Ziehen wir das .Gesammtergebniss un.serer Betrachtung, so
sind die besprochenen Amnestiebescbliisse nach Umfang, Art der
Beantragung, Anlass und Zweck verschie~len. Was den Um­
fang betrifft, so bezieht sich das solonische Gesetz, das schon
(lurch seinen Zusammenhang mit der solonischen Verfassnng
eine besondere Stellung einnimmt, auf a1'1/-101 und die nicht in
seiner Ausnahmebestimmung bezeichneten Verbannten, auf aTl-

1 So jedenfalls Pheidon und Eratosthenes. Vgl. oben S. 277 Amll. 2.
2 {Jeber den Gesammtiuhalt des Psephisma des Hypereides vgL

Sauppe Oratt. Att. II S. 280 f. Schäfer Demosth. SIll S. 7 ff.
B So erscheinen denn auch die (i-rlllot und oqJ€[kov'ree; verbunden

in dem Gesetz bei Demosth. XXIV 45. In der Verbindung 'It:"pi 'l'WV
UTfllWV Kai 'l'WV oqJ€IMVTWV (Pseph. des Palrokl.) oder Taue; oqJElkoVTac;
'Tq, o1111oa!lP Kai 'Tou<; llTillOUC; (Suid. a. a. 0.) wird entweder der Theil
dem Ganzen oder das Ganze dem Theil ll.ngeftigt.. Vgl. Krüger Spmehl.
§ 69, 2.
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/lm allein das Psephisma des Patrokleides, auf Verbannte das
Psephisma des Oenobios, auf beide das des Themif'toldes und
Hypereides, auf nooh nicht abgeurtheilte öffentliche Vergehen
das des Thrasybulos. Die Amnestie der aTl/lOl ist eine unbe·
sohränkte, ebenso in den nachsolonischen Beschli.tssen die der
<pE:uyovn:c;, wenn wir absehen von der tra.ditionellen Ausnahme
der geächteten Tyl'annen. Ob indessen in dem Psephisma des
Themistoldes und Hypereides in derselben Weise wie in dem
des Pab'okleides nioht nur die mit Atimie Belasteten, sondern
auch die von Atimie Bedrohten begnadigt worden sind, muss
dahingestellt bleiben; beim Gesetz des Solon war es nach dem
uns überlieferten Wortlaut zu schliessen Jedenfalls nicht der Fall.
Was die Art der Beantragung betrifft, so unterscheiden wir aus·
bedungene und frei beantragte Amnestien. Ausbedungen kann
eine Amuestie werden entweder beim Absohhrss eines innem
Parteikampfs durch einen Parteivertrag oder bei der Beendigung
eines Krieges duroh den Friedenssohluss mit einer fremden Macht;
dieses ist der Fall bei der im Lysandrisohen Frieden, jenes bei
der im eleusiniscllen Vertrage ausbedungenen Amne1ltie. Was den
Anlass betrifft, so kann er in äussern und innern Verhältnissen
liegen; zu jenen gehören das Maolltgebot des Siegers und drohende
äussere Gefahren, zu diesen Parteizwiste. Damach bestimmt sich
der Zweck. Der Sieger, der Amnestie als Friedensbedingung
auferlegt, beabsichtigt (He Regierung des unterlegenen Staates
uacll seinem Sinne zu gestalten daduroh, dass er die Anhänger
der ihm ergebenen Partei duroh die Zurückberufung der Flüch·
tigen verstärkt (das war der Silln der bezügliohen Bedingung
des Lysandrischen Friedens); gegenüber äussern Gefahren, wie
sie zur Zeit des grossen Perserkriegell, der Belagerung Athens
und nach der Sohlaoht bei Chäronea vorhanden waren, bezweckt
der Staat, der die Amnestie erlässt, seine Kräfte dadurch zu
stärken, dass er diejenigen entweder alle oder zum 'I'heil ihren
bürgerliohen Rechten und Pflichten wiedergibt, die durch Atimie
im weitern oder engem Sinne an deren Ansilbung gehindert
sind, und dadurch einen einträohtigen und wirksamen Wider­
stand gegen die drohenden Gefahren zu ermögliohen 1; nach der
Beilegung innerer Parteistreitigkeiten dient die Amnestie ZUl'

Befestigung der hergestellten Eintracht, wie solohe duroh das
solonische Gesetz nnd das Psephisma des Thrasybulos erstrebt
wurde. Sämmtliche Amnestiebeschlüsse sind wahrscheinlioh durch
feierliche Eidschwüre bekräftigt worden, da nns dies von dem
des Themistokles (And. I 107), des Patl'Oldeides (And, I 76) und
des Thrasybulos (Kan. Hell. II 4, 43) ausdrücklich überliefert ist.

Münster. J. M. Stahl.

1 Vg1. Pseudo-Demosth. XXVI 11 'Y1t€PEU.Hl'; ~lPClljJ€ , •• ElV(lI
TOU'; o:rliloue; E1tlTIIlOU';, 1'11' of.lovooOv-r€<; lhtClVT€'; ,mEp 'file; EI-.€UOEpluC;
1tpOeU~IWC; U'(WViZ:WVnll, M.V TI<; Klvouvoc; Tlll-.1KOO-rOC; KUTUl-.ullßUV1J

Tliv 1TühlV.




